
V
Q

04
5 

  0
8.

03
.2

02
2 

  2
10

11
87

8_
(0

4.
22

)

Seite 1 von 2

Dieses Informationsblatt gibt Ihnen einen ersten Überblick über Ihre Krankenversicherung. Die vollständigen 
Informationen finden Sie in den Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungs-
bedingungen). Bitte lesen Sie sich alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Es handelt sich um eine private Krankheitskostenversicherung . 

Was ist versichert?

D ie Aufwendungen für zahnärztliche Behand-
lungen . D ie nachfolgenden Prozentsätze beziehen 
sich auf die Erstattung inklusive der Vorleistung 
der gesetzlichen Krankenkasse bzw . Heilfürsorge .

100 %  für zahnärztliche Heilbehandlung .

100 %  für Prophylaxe und professionelle 
Reinigung , max . 120 Euro pro Jahr.

100 %  für Zahnersatz bei Regelversorgung .

90 %  für Zahnersatz bei privatärztlicher Ver-
sorgung , wenn in den vorangegangenen 
5 Jahren jährlich eine zahnärztliche Vorsorge-
untersuchung durchgeführt wurde , ansonsten 
85 % .

90 %  für kieferorthopädische Behandlungen für 
Versicherte unter 18 Jahren . W enn die gesetz-
liche Krankenversicherung eine Leistung hierfür 
vorsieht , ist die Leistung auf 1 .000 Euro für die 
gesamte Versicherungszeit begrenzt .

90 %  für kieferorthopädische Behandlungen für 
Versicherte ab 18 Jahren , wenn diese unfall-
bedingt sind . 

Was ist nicht versichert? 

Krankheitskosten für nichtzahnärztliche 
Behandlung
Krankheitskosten für stationäre Behandlung
Krankenhaustagegeld
Krankentagegeld
Pflegekosten und Pflegetagegeld

Gibt es Deckungsbeschränkungen?

N icht alle denkbaren Fälle sind versichert . Vom 
Versicherungsschutz ausgeschlossen sind z . B.:

Eingeschränkter Versicherungsschutz:

Krankheiten und Unfallfolgen , die auf Vorsatz 
beruhen . 

Behandlung durch Ehegatten , Eltern oder 
Kinder, wobei die angefallenen Sachkosten 
erstattet werden .

Leistungen innerhalb der W artezeit von 
6 M onaten .
 

In den ersten 4 Versicherungsjahren sind die 
Leistungen auf bestimmte Beträge begrenzt . 

!

Wo bin ich versichert?

Versicherungsschutz besteht in der Bundesrepublik Deutschland sow ie in den M itgliedsstaaten des Europäischen 
W irtschaftsraums. 

Welche Verpflichtungen habe ich?

Bitte inform ieren Sie uns, wenn eine versicherte Person aus der gesetzlichen Krankenversicherung bzw . aus der 
Heilfürsorge ausscheidet . 

Bitte übersenden Sie uns auf unsere Aufforderung hin alle Informationen und Unterlagen , soweit diese für unsere 
Beurteilung im Leistungsfall erforderlich sind .

DENT Premium-U

Private Krankenversicherung

Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

AXA Krankenversicherung AG Deutschland 4095
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Wann und wie zahle ich?

Den ersten Beitrag müssen Sie spätestens zwei W ochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen . Sofern der 
Versicherungsbeginn in der Zukunft liegt , ist der Beitrag erst zu dem im Versicherungsschein genannten 
Versicherungsbeginn fällig .

D ie Beiträge sind jeweils zum Ersten eines M onats zu zahlen . Bei viertel- , halb- bzw . jährlicher Zahlungsweise ist 
ein entsprechendes V ielfaches des monatlichen Beitrags für den entsprechenden Zeitraum jeweils im Voraus zu 
zahlen . 

Sie können uns die Beiträge überweisen oder uns ermächtigen , die Beiträge von Ihrem Konto einzuziehen .

Wann beginnt und endet die Deckung?

W ann der Versicherungsschutz beginnt , ist im Versicherungsschein angegeben . 

Der Vertrag w ird auf unbestimmte Zeit geschlossen . 

Der Versicherungsschutz endet , wenn:

Wie kann ich den Vertrag kündigen?

Sie können den Vertrag m it einer Frist von 3 M onaten zum Ablauf eines jeden Versicherungsjahres, frühstens 
aber zum Ablauf des zweiten Versicherungsjahres, kündigen .

-

-

-

-

-

-

-

-

-

der Vertrag gekündigt w ird 
die versicherte Person stirbt
die versicherte Person ihren W ohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem M itgliedsstaat des 
Europäischen W irtschaftsraums aufgibt
die versicherte Person aus der gesetzlichen Krankenversicherung bzw . Heilfürsorge ausscheidet .

-

-
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Dieses Informationsblatt gibt Ihnen einen ersten Überblick über Ihre Krankenversicherung. Die vollständigen 
Informationen finden Sie in den Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungs-
bedingungen). Bitte lesen Sie sich alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Es handelt sich um eine private Krankheitskostenversicherung . 

Was ist versichert?

D ie Aufwendungen für zahnärztliche Behand-
lungen . D ie nachfolgenden Prozentsätze beziehen 
sich auf die Erstattung inklusive der Vorleistung 
der gesetzlichen Krankenkasse bzw . Heilfürsorge .

75 %  für zahnärztliche Heilbehandlung .

75 %  für Prophylaxe und professionelle 
Reinigung , max . 100 Euro pro Jahr.

100 %  für Zahnersatz bei Regelversorgung , 
75 %  bei privatärztlicher Versorgung .

75 %  für kieferorthopädische Behandlungen für 
Versicherte unter 18 Jahren . W enn die 
gesetzliche Krankenversicherung eine Leistung 
hierfür vorsieht , ist die Leistung auf 75 %  
und auf 750 Euro für die gesamte Versiche-
rungszeit begrenzt .

75 %  für kieferorthopädische Behandlungen für 
Versicherte ab 18 Jahren , wenn diese unfall-
bedingt sind . 

Was ist nicht versichert? 

Krankheitskosten für nichtzahnärztliche 
Behandlung
Krankheitskosten für stationäre Behandlung
Krankenhaustagegeld
Krankentagegeld
Pflegekosten und Pflegetagegeld

Gibt es Deckungsbeschränkungen?

N icht alle denkbaren Fälle sind versichert . Vom 
Versicherungsschutz ausgeschlossen sind z . B.:

Eingeschränkter Versicherungsschutz:

Krankheiten und Unfallfolgen , die auf Vorsatz 
beruhen . 

Behandlung durch Ehegatten , Eltern oder 
Kinder, wobei die angefallenen Sachkosten 
erstattet werden .

Leistungen innerhalb der W artezeit von 6 
M onaten .
 

In den ersten 4 Versicherungsjahren sind die 
Leistungen auf bestimmte Beträge begrenzt . 

!

Wo bin ich versichert?

Versicherungsschutz besteht in der Bundesrepublik Deutschland sow ie in den M itgliedsstaaten des Europäischen 
W irtschaftsraums. 

Welche Verpflichtungen habe ich?

Bitte inform ieren Sie uns, wenn eine versicherte Person aus der gesetzlichen Krankenversicherung bzw . aus der 
Heilfürsorge ausscheidet . 

Bitte übersenden Sie uns auf unsere Aufforderung hin alle Informationen und Unterlagen , soweit diese für unsere 
Beurteilung im Leistungsfall erforderlich sind .

DENT Komfort-U

Private Krankenversicherung

Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

AXA Krankenversicherung AG Deutschland 4095

X

-

-

!

X
X
X
X

!

!



V
Q

04
4 

  0
8.

03
.2

02
2

Seite 2 von 2

Wann und wie zahle ich?

Den ersten Beitrag müssen Sie spätestens zwei W ochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen . Sofern der 
Versicherungsbeginn in der Zukunft liegt , ist der Beitrag erst zu dem im Versicherungsschein genannten 
Versicherungsbeginn fällig . 

D ie Beiträge sind jeweils zum Ersten eines M onats zu zahlen . Bei viertel- , halb- bzw . jährlicher Zahlungsweise ist 
ein entsprechendes V ielfaches des monatlichen Beitrags für den entsprechenden Zeitraum jeweils im Voraus zu 
zahlen . 

Sie können uns die Beiträge überweisen oder uns ermächtigen , die Beiträge von Ihrem Konto einzuziehen .

Wann beginnt und endet die Deckung?

W ann der Versicherungsschutz beginnt , ist im Versicherungsschein angegeben . 

Der Vertrag w ird auf unbestimmte Zeit geschlossen . 

Der Versicherungsschutz endet , wenn:

Wie kann ich den Vertrag kündigen?

Sie können den Vertrag m it einer Frist von 3 M onaten zum Ablauf eines jeden Versicherungsjahres, frühstens 
aber zum Ablauf des zweiten Versicherungsjahres, kündigen .

-

-

-

-

-

-

-

-

-

der Vertrag gekündigt w ird 
die versicherte Person stirbt
die versicherte Person ihren W ohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem M itgliedsstaat des 
Europäischen W irtschaftsraums aufgibt
die versicherte Person aus der gesetzlichen Krankenversicherung bzw . Heilfürsorge ausscheidet .

-

-
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Dieses Informationsblatt gibt Ihnen einen ersten Überblick über Ihre Krankenversicherung. Die vollständigen 
Informationen finden Sie in den Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungs-
bedingungen). Bitte lesen Sie sich alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Es handelt sich um eine private Krankheitskostenversicherung . 

Was ist versichert?

Verdopplung des Festzuschusses der 
gesetzlichen Krankenversicherung für 
Zahnersatz und Implantate .

Was ist nicht versichert? 

Krankheitskosten für nichtzahnärztliche 
Behandlung
Krankheitskosten für stationäre Behandlung
Krankenhaustagegeld
Krankentagegeld
Pflegekosten und Pflegetagegeld

Gibt es Deckungsbeschränkungen?

N icht alle denkbaren Fälle sind versichert . Vom 
Versicherungsschutz ausgeschlossen sind z . B.:

Eingeschränkter Versicherungsschutz:

Krankheiten und Unfallfolgen , die auf Vorsatz 
beruhen .
 

In den ersten 48 M onaten sind die 
Leistungen - m it Ausnahme bei Unfall - auf 
bestimmte Beträge begrenzt . 

!

Wo bin ich versichert?

Versicherungsschutz besteht weltweit . 

Welche Verpflichtungen habe ich?

Bitte inform ieren Sie uns, wenn eine versicherte Person aus der gesetzlichen Krankenversicherung ausscheidet .

Bitte inform ieren Sie uns, wenn Sie eine weitere Zahnzusatzversicherung bei einem anderen Versicherer 
abschließen .

Bitte übersenden Sie uns auf unsere Aufforderung hin alle Informationen und Unterlagen , soweit diese für unsere 
Beurteilung im Leistungsfall erforderlich sind .

DENT

Private Krankenversicherung

Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

AXA Krankenversicherung AG Deutschland 4095
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Wann und wie zahle ich?

Den ersten Beitrag müssen Sie spätestens zwei W ochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen . Sofern der 
Versicherungsbeginn in der Zukunft liegt , ist der Beitrag erst zu dem im Versicherungsschein genannten Versiche- 
rungsbeginn fällig . 

D ie Beiträge sind jeweils zum Ersten eines M onats zu zahlen . Bei viertel- , halb- bzw . jährlicher Zahlungsweise ist 
ein entsprechendes V ielfaches des monatlichen Beitrags für den entsprechenden Zeitraum jeweils im Voraus zu 
zahlen . 

Sie können uns die Beiträge überweisen oder uns ermächtigen , die Beiträge von Ihrem Konto einzuziehen .

Wann beginnt und endet die Deckung?

W ann der Versicherungsschutz beginnt , ist im Versicherungsschein angegeben . 

Der Vertrag w ird auf unbestimmte Zeit geschlossen . 

Der Versicherungsschutz endet , wenn:

Wie kann ich den Vertrag kündigen?

Sie können das Versicherungsverhältnis auch für einzelne Personen zum Ende eines jeden M onats, 
frühestens jedoch zum Ablauf des zweiten Versicherungsjahres, ohne Einhaltung einer Frist kündigen .

-

-

-

-

-

-

-

-
der Vertrag gekündigt w ird 
die versicherte Person stirbt
die versicherte Person aus der gesetzlichen Krankenversicherung ausscheidet .

-

-
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Dieses Informationsblatt gibt Ihnen einen ersten Überblick über Ihre Krankenversicherung. Die vollständigen 
Informationen finden Sie in den Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungs-
bedingungen). Bitte lesen Sie sich alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Es handelt sich um eine private Krankheitskostenversicherung . 

Was ist versichert?

50 %  der Aufwendungen für Inlays 
(inklusive Vorleistung der gesetzlichen 
Krankenkasse), max . 500 Euro pro 
Versicherungsjahr.

25 %  der Aufwendungen für Zahnprophylaxe 
und professionelle Zahnreinigung (inklusive 
Vorleistung der gesetzlichen Krankenkasse), 
max . 40 Euro pro Versicherungsjahr.

Was ist nicht versichert? 

Krankheitskosten für nichtzahnärztliche 
Behandlung
Krankheitskosten für stationäre Behandlung
Krankenhaustagegeld
Krankentagegeld
Pflegekosten und Pflegetagegeld

Gibt es Deckungsbeschränkungen?

N icht alle denkbaren Fälle sind versichert . Vom 
Versicherungsschutz ausgeschlossen sind z . B.:

Eingeschränkter Versicherungsschutz:

Krankheiten und Unfallfolgen , die auf Vorsatz 
beruhen .
 

In den ersten 48 M onaten sind die 
Leistungen - m it Ausnahme bei Unfall - auf 
bestimmte Beträge begrenzt . 

!

Wo bin ich versichert?

Versicherungsschutz besteht weltweit . 

Welche Verpflichtungen habe ich?

Bitte inform ieren Sie uns, wenn eine versicherte Person aus der gesetzlichen Krankenversicherung ausscheidet . 

Bitte übersenden Sie uns auf unsere Aufforderung hin alle Informationen und Unterlagen , soweit diese für unsere 
Beurteilung im Leistungsfall erforderlich sind .

DENT Inlay

Private Krankenversicherung

Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

AXA Krankenversicherung AG Deutschland 4095
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Wann und wie zahle ich?

Den ersten Beitrag müssen Sie spätestens zwei W ochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen . Sofern der 
Versicherungsbeginn in der Zukunft liegt , ist der Beitrag erst zu dem im Versicherungsschein genannten 
Versicherungsbeginn fällig . 

D ie Beiträge sind jeweils zum Ersten eines M onats zu zahlen . Bei viertel- , halb- bzw . jährlicher Zahlungsweise ist 
ein entsprechendes V ielfaches des monatlichen Beitrags für den entsprechenden Zeitraum jeweils im Voraus zu 
zahlen . 

Sie können uns die Beiträge überweisen oder uns ermächtigen , die Beiträge von Ihrem Konto einzuziehen .

Wann beginnt und endet die Deckung?

W ann der Versicherungsschutz beginnt , ist im Versicherungsschein angegeben . 

Der Vertrag w ird auf unbestimmte Zeit geschlossen . 

Der Versicherungsschutz endet , wenn:

Wie kann ich den Vertrag kündigen?

Sie können das Versicherungsverhältnis auch für einzelne Personen zum Ende eines jeden M onats, 
frühestens jedoch zum Ablauf des zweiten Versicherungsjahres, ohne Einhaltung einer Frist kündigen .

-

-

-

-

-

-

-

-
der Vertrag gekündigt w ird
der Tarif Dent beim Versicherer beendet w ird 
die versicherte Person stirbt
die versicherte Person aus der gesetzlichen Krankenversicherung ausscheidet .

-

-
-
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Dieses Informationsblatt gibt Ihnen einen ersten Überblick über Ihre Krankenversicherung. Die vollständigen 
Informationen finden Sie in den Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungs-
bedingungen). Bitte lesen Sie sich alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Es handelt sich um eine private Krankheitskostenversicherung . 

Was ist versichert?

50 %  der Aufwendungen für Zahnbehandlung 
(inklusive Vorleistung der gesetzlichen 
Krankenkasse).

25 %  der Aufwendungen für Zahnprophylaxe 
und professionelle Zahnreinigung (inklusive 
Vorleistung der gesetzlichen Krankenkasse), 
max . 40 Euro pro Jahr.

50 %  der Aufwendungen für kieferortho-
pädische Behandlungen bei Versicherten unter 
18 Jahren , bis max . 500 Euro je M aßnahme , 
wenn die gesetzliche Krankenkasse nicht 
vorleistet .

Was ist nicht versichert? 

Krankheitskosten für nichtzahnärztliche 
Behandlung
Krankheitskosten für stationäre Behandlung
Krankenhaustagegeld
Krankentagegeld
Pflegekosten und Pflegetagegeld

Gibt es Deckungsbeschränkungen?

N icht alle denkbaren Fälle sind versichert . Vom 
Versicherungsschutz ausgeschlossen sind z . B.:

 

Eingeschränkter Versicherungsschutz:

Krankheiten  und Unfallfolgen , die auf 
Vorsatz beruhen , 

zahnärztliche M aßnahmen (w ie z . B. 
Zahnbehandlung , kieferorthopädische 
Behandlung), die vor Vertragsschluss 
angeraten oder begonnen wurden .

In den ersten 48 M onaten sind die 
Leistungen - m it Ausnahme bei Unfall - auf 
bestimmte Beträge begrenzt . 

!

Wo bin ich versichert?

Versicherungsschutz besteht in der Bundesrepublik Deutschland sow ie in den M itgliedsstaaten des Europäischen 
W irtschaftsraums. 

Welche Verpflichtungen habe ich?

Bitte inform ieren Sie uns, wenn eine versicherte Person aus der gesetzlichen Krankenversicherung ausscheidet .

Bitte inform ieren Sie uns, wenn Sie eine weitere Zahnzusatzversicherung bei einem anderen Versicherer 
abschließen . 

Bitte übersenden Sie uns auf unsere Aufforderung hin alle Informationen und Unterlagen , soweit diese für unsere 
Beurteilung im Leistungsfall erforderlich sind .

DENT Smile

Private Krankenversicherung

Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

AXA Krankenversicherung AG Deutschland 4095
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Wann und wie zahle ich?

Den ersten Beitrag müssen Sie spätestens zwei W ochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen . Sofern der 
Versicherungsbeginn in der Zukunft liegt , ist der Beitrag erst zu dem im Versicherungsschein genannten 
Versicherungsbeginn fällig . 

D ie Beiträge sind jeweils zum Ersten eines M onats zu zahlen . Bei viertel- , halb- bzw . jährlicher Zahlungsweise ist 
ein entsprechendes V ielfaches des monatlichen Beitrags für den entsprechenden Zeitraum jeweils im Voraus zu 
zahlen . 

Sie können uns die Beiträge überweisen oder uns ermächtigen , die Beiträge von Ihrem Konto einzuziehen .

Wann beginnt und endet die Deckung?

W ann der Versicherungsschutz beginnt , ist im Versicherungsschein angegeben . 

Der Vertrag w ird auf unbestimmte Zeit geschlossen . 

Der Versicherungsschutz endet , wenn:

Wie kann ich den Vertrag kündigen?

Sie können das Versicherungsverhältnis auch für einzelne Personen zum Ende eines jeden M onats, 
frühestens jedoch zum Ablauf des zweiten Versicherungsjahres, ohne Einhaltung einer Frist kündigen .

-

-

-

-

-

-

-

-

-

der Vertrag gekündigt w ird 
der Tarif Dent beim Versicherer beendet w ird
die versicherte Person stirbt
die versicherte Person aus der gesetzlichen Krankenversicherung ausscheidet .

-

-



Vertragsinformationen

1. Vertragspartner
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51067 Köln, Postanschrift: 50592 Köln, eingetragen im Handelsregister 
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Die vertretungsberechtigten Vorstände entnehmen Sie bitte der Fußzeile 
des Schreibens, mit dem Ihnen der Versicherungsschein übersandt wird.
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2. Weitere Ansprechpartner
Sofern Ihr Vertrag mit Hilfe eines Vermittlers zustande kommt, steht 
�%+"+�!&"0"/��)0��+0-/" %-�/1+"/�72/��"/#Ų$2+$ǽ��"&+"+���*"+�2+!�!&"�
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Angebot, dem Vorschlag oder dem Ihnen ausgehändigten Antragsvordruck. 
Bitte beachten Sie, dass es sich bei einem Versicherungsmakler nicht um 
einen Vertreter der AXA Krankenversicherung AG handelt.

3.  Vertragsabschluss, Beginn der Versicherung und des Versicherungs-
schutzes

a)  Antrag auf Abschluss eines Versicherungsvertrages
  Der Vertrag kommt mit uns zustande, wenn wir den von Ihnen gestellten 

Antrag auf Abschluss eines Versicherungsvertrages annehmen. Dies ge-
schieht, indem wir Ihnen den Versicherungsschein oder eine ausdrückliche 
Annahmeerklärung übersenden und dieser/diese Ihnen zugeht.

b) Antrag auf Abgabe eines Vertragsangebotes
  Der Vertrag kommt mit uns zustande, wenn Sie das von uns auf Ihren Antrag 

hin erstellte Angebot, welches wir Ihnen mit den Bestimmungen und 
Informationen zum Vertrag übersenden, annehmen und Ihre Annahme-
"/()ê/2+$��"&�2+0�"&+$"%1ǽ��&11"��"� %1"+��&"�!&"�	/&01"+�+� %��&ƛ"/�Ǚǽ

c) Beginn des Versicherungsschutzes
  Der Versicherungsschutz beginnt mit dem im Versicherungsschein genannten 

�"&1-2+(1Ǿ�'"!, %�+& %1�3,/���0 %)200�!"0��"/1/�$"0�2+!���)�2#�3,+�
im Tarif bezeichneten Wartezeiten.

4. Gültigkeit der Informationen und Angebote
Sofern die AXA Krankenversicherung AG die Gültigkeit der zur Verfügung 
$"01"))1"+��+#,/*�1&,+"+�,!"/�"31)ǽ��+$"�,1"��"$/"+71�%�1Ǿ�Ɯ+!"+��&"�&+�!"+�
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"0"17�2 %"0�ț�
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werden, in welchem der Antragende den Eingang der Antwort unter regel-
mäßigen Umständen erwarten darf.

5. Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung bis zum Ablauf von zwei Wochen nach 
Erhalt des Versicherungsscheins ohne Angaben von Gründen widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beginnt nur, wenn Sie den Versicherungsschein und alle 
Bestimmungen und Informationen zum Vertrag erhalten haben. Zur Wahrung 
der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Eine 
�/()ê/2+$�&+��"51#,/*�ț7ǽ��ǽ�-"/�	�5�,!"/��Ȓ��&)Ȝ�&01��20/"& %"+!ǽ��"/��&!"//2#�
ist zu richten an AXA Krankenversicherung AG, Colonia-Allee 10-20, 51067 
�ņ)+Ǿ��,01�+0 %/&ƞǿ�ǚǕǚǞǗ��ņ)+ǽ

6. Laufzeit und wesentliche Merkmale der Versicherungsleistungen
Angaben zum Versicherungsbeginn entnehmen Sie bitte dem Angebot/
Vorschlag oder dem Antrag. 
Angaben zu Laufzeit und Ende des Versicherungsschutzes sowie der Mindest-
vertragsdauer entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt zu Versicherungs-
-/,!2(1"+�,!"/�!"+��))$"*"&+"+��"/0& %"/2+$0�"!&+$2+$"+�!"/�3,+�
Ihnen gewünschten Tarife.
Angaben zu Art und Umfang der Versicherungsleistung entnehmen Sie 
bitte dem Angebot nebst den ausgehändigten Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen der gewünschten Tarife. Im Anhang zu den Allgemeinen Ver-
0& %"/2+$0�"!&+$2+$"+�Ɯ+!"+��&"��2 %�"&+"+���!/2 (�!"/�4& %1&$01"+�#Ų/�
!�0��"/0& %"/2+$03"/%ê)1+&0�$")1"+!"+�$"0"17)& %"+��"$")2+$"+ǽ��+0"/"�
Leistungen erbringen wir unverzüglich nach Abschluss der zur Feststellung 
2+0"/"/��"&012+$0-Ɲ& %1�"/#,/!"/)& %"+��/Ų#2+$ǽ

7. Garantiefonds
�2/��& %"/2+$�!"/��+0-/Ų %"�3,+��"/0& %"/1"+�&01�!&"������/�+("+3"/0& %"/2+$�
AG Mitglied folgenden gesetzlichen Sicherungsfonds nach §§ 221, 224 
Ver sicherungsaufsichtsgesetz (VAG): 
Medicator AG 
Gustav-Heinemann-Ufer 74 c 
50968 Köln 
Telefon: 0221 9987-0 
Telefax: 0221 9987-3950

8. Gesamtpreis der Versicherung
Die zu zahlenden Beiträge für die von Ihnen gewünschten Tarife entnehmen 
Sie bitte dem Angebot/Vorschlag oder dem Antrag. Diese gelten vorbehaltlich 
!"/��&0&(,-/Ų#2+$ǽ

9. Zahlung und Erfüllung
Der Beitrag ist, sofern nichts anderes vereinbart wurde, monatlich jeweils 
zum Ersten eines jeden Monats zu zahlen. Die erste Beitragsrate ist zum 
Versicherungsbeginn, frühestens aber unverzüglich nach Ablauf von zwei 
Wochen ab Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen. Üblicher Zahlungs-
4"$�&01�!�0�����Ȓ��010 %/&ƞ3"/#�%/"+ǽ

10. Kosten und Gebühren
�&"�(ņ++"+�0& %�*&1�2+0"/"*��2+!"+Ȓ�"/3& "Ȓ�"+1/2*�2+1"/�!"/��2#+2**"/�
0221 148 - 41000 in Verbindung setzen.

11. Beendigung des Vertrages
Die AXA Krankenversicherung AG verzichtet auf das ordentliche 
 Kündigungsrecht.
Sie können den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist zum Ende eines jeden 
Monats, frühestens aber zum Ablauf des zweiten Versicherungsjahres 
kündigen.
Sonstige Beendigungsgründe entnehmen Sie bitte den Allgemeinen 
 Versicherungsbedingungen.

12. Anwendbares Recht und zuständiges Gericht
�,4,%)��2#�!�0�3,/3"/1/�$)& %"��" %103"/%ê)1+&0��)0��2 %��2#�!"+��"/Ȓ
0& %"/2+$0�3"/1/�$�#&+!"1�!"210 %"0��" %1��+4"+!2+$ǽ��)�$"+��20�!"*�
Versicherungsverhältnis können bei dem für Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt zuständigen Gericht erhoben werden. Für den Fall, dass eine im 
�)�$"4"$�&+��+0-/2 %�72�+"%*"+!"���/1"&�("&+"+��))$"*"&+"+�
"/& %1001�+!�
in Deutschland hat, ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort 
nach Vertragsschluss aus Deutschland verlegt hat oder ihr Wohnsitz oder 
$"4ņ%+)& %"/��2#"+1%�)1�72*��"&1-2+(1�!"/��)�$""/%"�2+$�+& %1��"(�++1�
ist, wird die Zuständigkeit der verbleibenden deutschen Gerichtsstände 
der anderen Partei vereinbart. 

13. Vertragssprache
�"/1/�$00-/� %"�&01��"210 %ǽ��))"�"/#,/!"/)& %"+��+#,/*�1&,+"+�4"/!"+�
ebenfalls in Deutsch erteilt.

14. Außergerichtliche Rechtsbehelfe
�+0"/��&")�&01�"0Ǿ��%+"+�"&+"+�,-1&*�)"+��"/3& "�72��&"1"+ǽ��"++�2+0�!�0�
"&+*�)�+& %1�$")&+$1Ǿ�&+#,/*&"/"+��&"�2+0��&11"�0 %/&ƞ)& %�,!"/�/2#"+��&"�2+0�
�+�2+1"/�!"/��2#+2**"/�ǕǗǗǖ�ǖǙǝ�Ȓ�ǙǖǕǕǕǽ
a)  Sollten Sie mit unseren Entscheidungen nicht einverstanden sein, 

haben Sie zur außergerichtlichen Streitbeilegung die Möglichkeit, den 
Versicherungs ombudsmann anzurufen:

� ��*�2!0*�++��/&3�1"��/�+("+Ȓ�2+!��Ɲ"$"3"/0& %"/2+$Ǿ 
Kronenstraße 13, 10117 Berlin, 
Telefax: 030 20458931, 
444ǽ-(3Ȓ,*�2!0*�++ǽ!"

b)  Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, bei der zuständigen 
 Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen:

  Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, 
444ǽ��Ɯ+ǽ!"

�&"��ņ$)& %("&1Ǿ�!"+��" %104"$�72��"01/"&1"+Ǿ��)"&�1�%&"/3,+�2+�"/Ų%/1ǽ



Vertragsgrundlage 006 
Allgemeine Versicherungsbedingun-
gen für die Zahnvorsorge (AVB/ZV) Teil I

Der Versicherungsschutz

§ 1 Gegenstand, Umfang und Geltungsbereich des Versicherungsschutzes
(1) Der Versicherer bietet Versicherungsschutz für Krankheiten, Unfälle 
und andere im Vertrag genannte Ereignisse. Er erbringt, sofern vereinbart, 
damit unmittelbar zusammenhängende zusätzliche Dienstleistungen. Im 
Versicherungsfall erbringt der Versicherer Ersatz von Aufwendungen für 
Heilbehandlung und sonst vereinbarte Leistungen.
(2) Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbehandlung einer 
versicherten Person wegen Krankheit oder Unfallfolgen. Der Versicherungs-
fall beginnt mit der Heilbehandlung; er endet, wenn nach medizinischem 
�"#2+!��"%�+!)2+$0�"!Ų/ƞ&$("&1�+& %1�*"%/��"01"%1ǽ
(3) Der Geltungsbereich für den Versicherungsschutz erstreckt sich auf die 
�&1$)&"!001��1"+�!"/��2/,-ê&0 %"+��+&,+�ț��Ȝ�0,4&"�!&"��"/1/�$001��1"+�!"0�
��(,**"+0�Ų�"/�!"+��2/,-ê&0 %"+��&/10 %�ƞ0/�2*�ț���Ȝǽ� 
Während der ersten drei Monate eines vorübergehenden Auslandsaufenthaltes 
besteht weltweit Versicherungsschutz. Dies gilt für Auslandsaufenthalte, 
die auch dem Zweck der Heilbehandlung dienen, nur, wenn der Versicherer 
!&"0�3,/��"$&++�!"/��"%�+!)2+$�0 %/&ƞ)& %�72$"0�$1�%�1ǽ

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein bezeichneten 
�"&1-2+(1�ț�"/0& %"/2+$0�"$&++ȜǾ�'"!, %�+& %1�3,/��2$�+$�!"0��"/0& %"/2+$0-
0 %"&+"0�,!"/�"&+"/�0 %/&ƞ)& %"+��++�%*""/()ê/2+$�ț�"/1/�$00 %)200Ȝ�2+!�
nicht vor Ablauf von Wartezeiten. Für Versicherungsfälle, die vor Beginn des 
Versicherungsschutzes eingetreten sind, wird nicht geleistet.

§ 3 Wartezeiten
(1) Die Wartezeit beträgt grundsätzlich sechs Monate.
(2) Die Wartezeiten rechnen vom Versicherungsbeginn an. Sie entfallen bei 
Unfällen.

Ȩ�Ǚ��*#�+$�!"/��"&012+$0-Ɲ& %1
(1) Art und Umfang der Versicherungsleistungen ergeben sich aus dem Tarif.
(2) Der versicherten Person steht die Wahl unter den niedergelassenen 
�--/,�&"/1"+�</71"+�2+!���%+ê/71"+�#/"&ǽ
(3) Als Leistungen der Heilbehandlung gelten die in den jeweils gültigen 
Gebührenordnungen für Ärzte und Zahnärzte aufgeführte Positonen. Diese 
werden bis zu den in den Gebührenordnungen festgelegten Höchstsätzen 
erstattet, sofern der Tarif nicht anderes vorsieht.
(4) Arznei- und Verbandsmittel müssen von den Zahnärzten verordnet, 
�/7+"&*&11")��2ŧ"/!"*��20�!"/��-,1%"("��"7,$"+�4"/!"+ǽ
(5) Der Versicherer leistet in vertraglichem Umfang für Untersuchungs- 
oder Behandlungsmethoden und Arzneimittel, die von der Schulmedizin 
überwiegend anerkannt sind.
Er leistet darüber hinaus für Methoden und Arzneimittel, die sich in der 
�/�5&0��)0�"�"+0,�"/#,)$3"/0-/" %"+!��"4ê%/1�%��"+Ǿ�,!"/Ǿ�!&"��+$"4�+!1�
werden, weil keine schulmedizinischen Methoden oder Arzneimittel zur 
Verfügung stehen; der Versicherer kann jedoch seine Leistungen auf den 
Betrag herabsetzen, der bei der Anwendung vorhandener schulmedizinischer 
Methoden oder Arzneimittel angefallen wäre.
(6) Vor Beginn einer Heilbehandlung, deren Kosten voraussichtlich 2000 Euro 
Ų�"/0 %/"&1"+�4"/!"+Ǿ�(�++�!"/��"/0& %"/2+$0+"%*"/�&+���"51#,/*��20(2+ƞ�
über den Umfang des Versicherungsschutzes für die beabsichtigte Heilbe-
%�+!)2+$�3"/)�+$"+ǽ��"/��"/0& %"/"/�"/1"&)1�!&"��20(2+ƞ�0-ê1"01"+0�+� %�3&"/�
�, %"+Ȁ�&01�!&"��2/ %#Ų%/2+$�!"/��"&)�"%�+!)2+$�!/&+$"+!Ǿ�4&/!�!&"��20(2+ƞ�
2+3"/7Ų$)& %Ǿ�0-ê1"01"+0�+� %�74"&��, %"+�"/1"&)1ǽ��"/��"/0& %"/"/�$"%1�!��"&�
auf einen vorgelegten Kostenvoranschlag und andere Unterlagen ein. Die Frist 
�"$&++1�*&1��&+$�+$�!"0��20(2+ƞ03"/)�+$"+0��"&*��"/0& %"/"/ǽ��01�!&"��20(2+ƞ�
innerhalb der Frist nicht erteilt, wird bis zum Beweis des Gegenteils durch den 
Versicherer vermutet, dass die beabsichtigte medizinische Heilbehandlung 
notwendig ist.
(7) Der Versicherer gibt auf Verlangen des Versicherungsnehmers oder der ver-
0& %"/1"+��"/0,+��20(2+ƞ�Ų�"/�2+!��&+0& %1�&+�
21� %1"+�,!"/��1"))2+$-
+�%*"+Ǿ�!&"�!"/��"/0& %"/"/��"&�!"/��/Ų#2+$�!"/��"&012+$0-Ɲ& %1�"&+$"%,)1�
%�1ǽ��"++�!"/��20(2+ƞ��+�,!"/�!"/��&+0& %1�!2/ %�!"+��"/0& %"/2+$0+"%*"/�
,!"/�!&"�3"/0& %"/1"��"/0,+�"/%"�)& %"�1%"/�-"21&0 %"�
/Ų+!"�,!"/�0,+01&$"�
erhebliche Gründe entgegenstehen, kann nur verlangt werden, einem 
�"+�++1"+��/71�,!"/��" %10�+4�)1��20(2+ƞ�,!"/��&+0& %1�72�$"�"+ǽ��"/�
�+0-/2 %�(�++�+2/�3,+�!"/�'"4"&)0��"1/,ƛ"+"+��"/0,+�,!"/�&%/"*�$"0"17-

lichen Vertreter geltend gemacht werden. Hat der Versicherungsnehmer 
das Gutachten oder die Stellungnahme auf Veranlassung des Versicherers 
eingeholt, erstattet der Versicherer die entstandenen Kosten.

Ȩ�ǚ��&+0 %/ê+(2+$�!"/��"&012+$0-Ɲ& %1
�"&+"��"&012+$0-Ɲ& %1��"01"%1
1.  für auf Vorsatz beruhende Erkrankungen und Unfälle einschließlich 

 deren Folgen sowie für Krankheiten, die sich die versicherte Person bei 
einem von ihr begangenen Verbrechen des Mordes, des Totschlages 
oder der Vergewaltigung zugezogen hat.

2.  für solche Krankheiten einschließlich ihrer Folgen sowie für Folgen von 
Unfällen und für Todesfolgen, die durch Kriegsereignisse im Ausland ver-
2/0� %1�4"/!"+Ǿ�0,#"/+�3,/�!"*��"&1-2+(1�!"/��&+/"&0"�#Ų/�!�0��"1/"ƛ"+!"�
��+!�"&+"��"&0"4�/+2+$�!"0��204ê/1&$"+��*1"0�$"$"�"+�4�/Ȁ

� ��&"0�$&)1��2 %Ǿ�4"++�0& %�!&"�3"/0& %"/1"��"/0,+�72*��"&1-2+(1�!"/��"&0"Ȓ
warnung des Auswärtigen Amtes oder bei Ausbruch des Krieges bereits 
&+�!"*��"1/"ƛ"+!"+���+!��2#%ê)1�2+!�!&"0"0�+& %1�2+3"/7Ų$)& %�+� %�
�"/ņƛ"+1)& %2+$�!"/��"&0"4�/+2+$��74ǽ��20�/2 %�!"0��/&"$"0�3"/)ê001ǽ�
�&"�3,/$"+�++1"+��"$")2+$"+�$")1"+�0,4,%)�#Ų/�-/&3�1"��)0��2 %��"/2Ɲ& %"�
Auslandsaufenthalte;

ǘǽ� �#Ų/��"%�+!)2+$"+�!2/ %��%"$�11"+Ǿ��"�"+0-�/1+"/�$"*êŧ�Ȩ�ǖ��"�"+0-
-�/1+"/0 %�ƞ0$"0"17Ǿ��)1"/+�,!"/��&+!"/ǽ��� %$"4&"0"+"��� %(,01"+�
werden tarifgemäß erstattet.

țǗȜ��"01"%1��2 %��+0-/2 %��2#��"&012+$��20�!"/�$"0"17)& %"+��+#�))3"/0& %"/2+$Ǿ�
!"/�$"0"17)& %"+��"+1"+3"/0& %"/2+$�,!"/��2#�"&+"�$"0"17)& %"��+#�))#Ų/0,/$"Ǿ�
0,�&01�!"/��"/0& %"/"/�+2/�#Ų/�!&"��2#4"+!2+$"+�)"&012+$0-)& %1&$Ǿ�4") %"�
trotz der gesetzlichen Leistung notwendig bleiben.

§ 6 Auszahlung von Versicherungsleistungen
țǖȜ��"/��"/0& %"/"/�&01�72/��"&012+$�+2/�3"/-Ɲ& %1"1Ǿ�4"++�!&"�3,+�&%*�$"#,/-
derten Nachweise erbracht sind; diese werden Eigentum des Versicherers.
(2) Die in ausländischer Währung entstandenen Krankheitskosten werden 
zum Kurs des Tages, an dem die Belege beim Versicherer eingehen, in Euro 
umgerechnet.
(3) Kosten für die Überweisung der Versicherungsleistungen auf ein 
ausländisches Konto und für Übersetzungen können von den Leistungen 
abgezogen werden.
țǙȜ��+0-/Ų %"��2#��"/0& %"/2+$0)"&012+$"+�(ņ++"+�4"!"/���$"1/"1"+�+, %�
3"/-#ê+!"1�4"/!"+ǽ

§ 7 Ende des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz endet – auch für schwebende Versicherungs fälle 
– mit der Beendigung des Versicherungsverhältnisses.

P"ichten des Versicherungsnehmers

§ 8 Beitragszahlung
(1) Der Beitrag ist ein Monatsbeitrag und wird vom Versicherungsbeginn an 
berechnet. Er ist am Ersten eines jeden Monats fällig.
(2) Der erste Beitrag ist unverzüglich nach Zugang des Versicherungsscheins 
zu zahlen. Liegt der Versicherungsbeginn in der Zukunft, wird der erste 
Beitrag erst zu dem im Versicherungsschein genannten Versicherungsbeginn 
fällig.
(3) Die Beiträge sind an die vom Versicherer zu bezeichnende Stelle zu 
entrichten.

§ 9 Beitragsberechnung
(1) Die Höhe des Beitrages für den Neuzugang richtet sich nach dem Alter 
der versicherten Person bei Versicherungsbeginn (Eintrittsalter) und ergibt 
sich aus den jeweils gültigen Beitragsübersichten. Als Eintritts alter gilt 
der Unterschied zwischen dem Jahr des Versicherungsbeginns und dem 
Geburtsjahr.
(2) Für Personen, die das 20., 40., 45., 50., 55., 60. bzw 80. Lebensjahr 
vollenden, ist ab dem Beginn des folgenden Kalenderjahres der ihrem 
�"�"+0�)1"/�"+10-/" %"+!"��"272$�+$0�"&1/�$�72�7�%)"+ǽ
țǘȜ��"/��"/0& %"/"/�Ų�"/-/Ų#1�!&"��/ê*&"+�!"/���/&#"�$"*êŧ�Ȩ�ǗǕǘ���0�17�
2 VVG in Verbindung mit § 12 b Absatz 2 VAG, wenn der jährliche Vergleich 
der erforderlichen mit den kalkulierten Versicherungsleistungen eine 
Abweichung von mehr als 7 % für die Versicherungsleistungen und 5 % für 
die Sterbewahrscheinlichkeit ergibt. Im Übrigen bleiben die gesetzlichen 
�"01&**2+$"+�72/��/ê*&"+�+-�002+$�2+�"/Ų%/1ǽ



§ 10 Obliegenheiten
țǖȜ��"/��"/0& %"/2+$0+"%*"/�2+!�!&"��)0�"*-#�+$0�"/" %1&$1��"+�++1"�
versicherte Person haben auf verlangen des Versicherers jede Auskunft 
zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder der Leis tungs-
-Ɲ& %1�!"0��"/0& %"/"/0�2+!�&%/"0��*#�+$"0�"/#,/!"/)& %�&01ǽ
țǗȜ��2#��"/)�+$"+�!"0��"/0& %"/"/0�&01�!&"�3"/0& %"/1"��"/0,+�3"/-Ɲ& %1"1Ǿ�
0& %�!2/ %�"&+"+�3,*��"/0& %"/"/��"�2ƞ/�$1"+��/71�2+1"/02 %"+�72�)�00"+ǽ

§ 11 Folgen von Obliegenheitsverletzungen
(1) Der Versicherer ist mit den in § 28 Abs. 2-4 VVG (s. Anhang) vorgeschriebenen 
�&+0 %/ê+(2+$"+�$�+7�,!"/�1"&)4"&0"�3,+�!"/��"/-Ɲ& %12+$�72/��"&012+$�
frei, wenn eine der in § 11 genannten Obliegenheiten verletzt wird.
(2) Die Kenntnis und das Verschulden der versicherten Person werden 
dem Versicherungsnehmer zugerechnet und stehen insoweit seiner Kenntnis 
und seinem Verschulden gleich.

§ 12 Aufrechnung
Der Versicherungsnehmer kann gegen Forderungen des Versicherers nur 
�2#/" %+"+Ǿ�0,4"&1�!&"�
"$"+#,/!"/2+$�2+�"01/&11"+�,!"/�/" %10(/êƞ&$�
festgestellt ist.

Ende der Versicherung

§ 13 Kündigung durch den Versicherungsnehmer
(1) Der Versicherungsnehmer kann das Versicherungsverhältnis für die Tarife 
DENT Premium-U und Dent Komfort-U zum Ende eines jeden Versicherungs-
jahres mit einer Frist von drei Monaten für Tarif DENT-U zum Ende jeden 
Monats – ohne Einhaltung einer Frist – kündigen, frühestens jedoch zum 
Ablauf des zweiten Versicherungsjahres.
(2) Das erste Versicherungsjahr beginnt zu dem im Versicherungsschein 
�+$"$"�"+"+��"&1-2+(1�2+!�"+!"1��*�ǘǖǽǖǗǽ�!"0�!,/1��+$"$"�"+"+��%/"0ǽ�
Alle weiteren Versicherungsjahre sind mit dem Kalenderjahr identisch.
(3) Die Kündigung kann auf einzelne versicherte Personen oder Tarife 
 beschränkt werden.

§ 14 Kündigung durch den Versicherer
Der Versicherer verzichtet auf das ordentliche Kündigungsrecht.

§ 15 Sonstige Beendigungsgründe
Das Versicherungsverhältnis endet bei Wegfall der Versicherungsfähigkeit 
"&+"/�3"/0& %"/1"+��"/0,+�&+0,4"&1�72�!"*��"&1-2+(1Ǿ�72�!"*�!"/��"/0& %"/"/�
hiervon Kenntnis erlangt.

Sonstige Bestimmungen

§ 16 Willenserklärungen und Anzeigen
Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber dem Versicherer bedürfen 
der Textform.

Außergerichtliche Streitbeilegung
Zur Schlichtung von Streitigkeiten aus dem Versicherungsvertrag kann sich 
der Versicherungsnehmer zur außergerichtlichen Streitbeilegung an den 
�*�2!0*�++�#Ų/�!&"��/&3�1"��/�+("+Ȓ�2+!��Ɲ"$"3"/0& %"/2+$

������������/&3�1"��/�+("+Ȓ�2+!��Ɲ"$"3"/0& %"/2+$ 
�,01#� %�ǕǛ�ǕǗ�ǗǗǾ�ǖǕǕǚǗ��"/)&+Ǿ�444ǽ-(3Ȓ,*�2!0*�++ǽ!"

wenden. Der Versicherer nimmt am Verfahren des Ombudsmanns für die 
�/&3�1"��/�+("+Ȓ�2+!��Ɲ"$"3"/0& %"/2+$�1"&)ǽ

Gültig ab 09.2016



Vertragsgrundlage 074
Tarif Zahnvorsorge DENT Premium-U
Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB) Stand: 09.2017

Erstattung der Aufwendungen jeweils inklusive der Vorleistung durch eine deutsche gesetzliche 
 Krankenversicherung (GKV)/Heilfürsorge.
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!"/��2#4"+!2+$"+��"&�-/&3�1ê/71)& %"/��"/0,/$2+$�#Ų/
�Ȝ�!"+��/0�17�#"%)"+!"/��ê%+"�ț7ǽ��ǽ��*-)�+1�1"Ǿ��/Ų ("+�2+!��/,1%"0"+Ȝ
�Ȝ��/,+"+Ǿ��2-/�(,+01/2(1&,+"+�2+!��+)�60

90 %
!"/��2#4"+!2+$"+�#Ų/�!&"�&+��2 %01��"��Ȝ�ʭ��Ȝ��2#$"#Ų%/1"+��"%�+!)2+$0*�ŧ+�%*"+��"&�-/&3�1ê/71)& %"/��"/-
sorgung, wenn der Nachweis (z. B. durch ein Bonusheft) erbracht wird, dass in den vorangegangenen fünf Jahren 
jährlich eine zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung erfolgte.

100 %
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("&+"�-/&3�17�%+ê/71)& %"+��"/$Ų12+$0�+1"&)"�+� %�!"/�
"�Ų%/"+,/!+2+$�#Ų/���%+ê/71"�ț
��Ȝ�"+1%ê)1�
�ț�"$")3"/0,/$2+$Ȝǽ�

90 %
!"/��2#4"+!2+$"+�#Ų/�(&"#"/,/1%,-ê!&0 %"��"%�+!)2+$Ǿ
a)  wenn diese vor Vollendung des 18. Lebensjahres begonnen wurde und die GKV hierfür keine Leistungen vorsieht. 

Soweit die GKV hierfür eine Leistung vorsieht, bis max. 1000,- Euro für die gesamte Vertragslaufzeit.
b)  wenn die Behandlung nach Vollendung des 18. Lebensjahres begonnen wurde und wenn die Indikation auf 

einen Unfall zurückzuführen ist.
100 %

!"/��2#4"+!2+$"+��"&�-/&3�1ê/71)& %"/��"/0,/$2+$�#Ų/
�Ȝ��-/,#"00&,+"))"���%+/"&+&$2+$�2+!�0,+01&$"���ŧ+�%*"+�72/��"/%Ų12+$�2+!�	/Ų%"/("++2+$�3,+���%+ȒǾ��2+!Ȓ�

2+!��&"#"/(/�+(%"&1"+�ț�/,-%6)�5"ȜǾ��"$/"+71��2#�*�5ǽ�ǖǗǕǾȔ��2/,�-/,���)"+!"/'�%/
b)  Zahnbehandlung. Diese umfasst die zahnärztlichen Leistungen zur Behandlung von Zahn-, Mund- und Kiefer-

krankheiten.

Die Leistungen des Versicherers gemäß Abschnitt A. sind in den ersten vier in diesem Tarif zurückgelegten 
Versicherungsjahren wie folgt begrenzt:
 1. Jahr: 1.000,– Euro 
 1.-2. Jahr: 2.000,– Euro 
 1.-3. Jahr: 3.000,– Euro 
 1.-4. Jahr: 4.500,– Euro
�2#�!&"���%+01�ƛ")��+$"/" %+"1�4"/!"+��"&�"&+"*���/&#4" %0")��"/"&10�&+���/&#"+�*&1�$)"& %�/1&$"/� 
Tarifstruktur (Tarife mit vergleichbaren, oder höheren und umfassenderen Leistungen) zurückgelegte  
Versicherungsjahre.
Das jeweilige Behandlungsdatum ist für die Zuordnung zu den Versicherungsjahren maßgeblich.
Die Begrenzungen gelten nicht für unfallbedingte Aufwendungen.
Werden Leistungen nach A1, A2 und A3 b) von Ärzten und Zahnärzten ohne Kassenzulassung erbracht,  
0,�4"/!"+�-�20 %�)�ǙǕ�ʢ�!"0��" %+2+$0�"1/�$"0��)0�Ɯ(1&3"��"&012+$�!"/�
����+$"/" %+"1ǽ
�&"��"!27&"/2+$�!"0��/01�112+$0�"1/�$"0�"+1#ê))1Ǿ�4"++�"&+"��,/)"&012+$�!"/�
��ȡ�"&)#Ų/0,/$"� 
nachgewiesen wird.
Als Vorleistung der GKV gelten auch
• Selbstbehalte, die der Versicherte mit der GKV zur Beitragsreduzierung vereinbart hat.
•� �!&"�&+�!"/�
���$")1"+!"+��&$"+�+1"&)"�!"0��"/0& %"/1"+��"&�(&"#"/,/1%,-ê!&0 %"+��"%�+!)2+$"+Ǿ�!&"�!"*�

Versicherten lediglich bei Abschluss der Behandlung erstattet werden.

Für bestimmte vom Versicherer vorgegebene Verhaltensweisen des Versicherten, welche die Qualität oder Wirt-
0 %�ƞ)& %("&1�"&+"/��"&)�"%�+!)2+$�01"&$"/+Ǿ�(�++�!"/��"/0& %"/"/��,+207�%)2+$"+��20),�"+�ț�"/%�)1"+0�,+20Ȝǽ�
�/1Ǿ��*#�+$�2+!��,/�200"172+$"+�"3"+12"))"/��,+&Ɯ(�1&,+"+�4"/!"+�!"+��"/0& %"/1"+�/" %17"&1&$�*&1$"1"&)1ǽ

Der Tarif Zahnvorsorge DENT Premium-U kann nur von Personen, die Mitglied einer deutschen GKV oder bei einer 
0,) %"+�#�*&)&"+3"/0& %"/1�0&+!�,!"/��+0-/2 %��2#��"&)#Ų/0,/$"�%��"+Ǿ��)0��/$ê+72+$�72�!"+�!�*&1�3"/�2+!"+"+�
Leistungen abgeschlossen werden.
Mit Wegfall der vorgenannten Voraussetzung zum Abschluss des Tarifes Zahnvorsorge DENT Premium-U endet 
auch die Versicherung im Tarif Zahnvorsorge DENT Premium-U.

A. Leistungen des Versicherers 

1.  Medizinisch notwendiger  
Zahnersatz, Kronen und Inlays

 

 

 
2.  Medizinisch notwendige 

�&"#"/,/1%,-ê!&"�ț�#�Ȝ 

 
3.  Professionelle Zahnreinigung 

2+!�0,+01&$"���%+-/,-%6)�5"�
sowie medizinisch notwendige 
Zahnbehandlung 
 

B. Begrenzungen der Leistung 

ǖǽ���%+01�ƛ") 
 
 

2.  Behandlung von Ärzten und 
Zahnärzten ohne Kassenzu-
lassung

3. Vorleistung der GKV

 

�ǽ��,+&Ɯ(�1&,+"+ 
 
 

D. Versicherungsfähigkeit 
 

 

Teil II: Zusatzversicherung für ambulante zahnärztliche Heilbehandlung

Gültig in Verbindung mit den Allgemeinen Versicherungsbedingungen Teil I für die Zahnvorsorge 

Gültig ab 09.2017



Wichtige Informationen zu Ihrem Versicherungs-
schutz nach Tarif DENT Premium-U oder:  
Was wir von unseren Kunden häu#g gefragt werden.

Welche Aufwendungen zählen zum Zahnersatz?
Q ��/,+"+Ǿ��")"0(,-(/,+"+Ǿ��"&)(/,+"+Ǿ��+)�60Ǿ��+)�60Ǿ�
Q ��/,1%"1&0 %"��"&012+$"+�ț�/Ų ("+Ǿ��1&ƞ7ê%+"Ǿ��,))Ȓ�,!"/��"&)-/,1%"0"+�

2+!�!"/"+��"-�/�12/ȜǾ
Q ��*-)�+1,),$&0 %"��"&012+$"+�"&+0 %)&"ŧ)& %��2-/�(,+01/2(1&,+"+�0,4&"�

erforderlicher Knochenaufbau,
Q �	2+(1&,+0�+�)61&0 %"�2+!�#2+(1&,+01%"/�-"21&0 %"��"&012+$"+Ǿ
Q  Keramikverblendungen, bis einschl. dem 6er-Zahn. Im nichtsichtbaren 

Bereich ab dem 7er-Zahn sind Metallverblendungen zu wählen,
Q  Material- und Laborkosten, soweit diese bei den jeweiligen 

 Zahnersatzmaßnahmen anfallen.

Welche Aufwendungen zählen zur Zahnbehandlung?
Q ��"+1&+�!%ê0&3"��,+01/2(1&,+"+�ț�2+0101,ƛȒ��74ǽ��,*-,0&1#Ų))2+$"+ȜǾ
Q  Wurzelbehandlungen,
Q  Parodontologische Leistungen,
Q  Aufbissbehelfe und Schienen,
Q  Material- und Laborkosten, soweit diese bei der jeweiligen 

 Zahnbehandlung anfallen.

Welche Aufwendungen zählen zur professionellen Zahnreinigung/ 
Zahnprophylaxe?
Q ��+1#"/+2+$�4"& %"/�2+!�%�/1"/��")ê$"Ǿ��"&+&$2+$�!"/���%+74&0 %"+/ê2*"Ǿ�

Politur der Zähne,
Q  Fluoridierung, Fissurenversiegelungen,
Q ��-"& %")1"01�72/��"&*�"01&**2+$Ǿ��/01"))2+$�"&+"0��2+!%6$&"+"�01�120�

und weitere Kontrollen des Übungserfolges.

Welche Aufwendungen zählen zur Kieferorthopädie?
Q ��"%�+!)2+$0(,01"+�!"0��&"#"/,/1%,-ê!"+��74ǽ���%+�/71"0Ǿ
Q  Material- und Laborkosten, soweit diese bei den jeweiligen KfO-Maßnahmen 

anfallen.

Welche sonstigen Aufwendungen zählen dazu?
Q ��(2-2+(12/�72/�� %*"/7�"%�+!)2+$
Q  bei der Anästhesie u.a. die Durchführung von Vollnarkosen bei bestimmten 

zahnmedizinischen Maßnahmen

Wichtige Information für Tarifwechsler!
�20�4") %"+���/&#"+�"/#,)$1�"&+"��+/" %+2+$�!"/���%+01�ƛ")Ȅ
1)  Aus Tarifen mit gleichartiger Tarifstruktur. Das sind ausschließlich die 

Tarife Dent Komfort, Dent Komfort-U und Dent Premium. Bei einem 
Wechsel aus anderen Krankheitskostenzusatzversicherungen erfolgt 
keine Anrechnung.

ǗȜ���&+"��+/" %+2+$�!"/���%+01�ƛ")�"/#,)$1��2 %��20��))"+���/&#"+�*&1��"&012+$"+�
für Zahnersatz, die in Kombination mit einer Krankheitskostenvoll-
versicherung nach § 193 VVG bestehen.



Informationen zu altersabhängigen 
Beiträgen und eventuellen Leistungs-
begrenzungen

Altersabhängige Beiträge im Tarif DENT Premium-U

Die Beiträge sind besonders günstig, da auf Alterungsrückstellungen verzichtet 
wurde. Daher steigen mit zunehmendem Alter des Versicherten seine Beiträge. 
Dies geschieht jeweils zu Beginn des Jahres, in welchem der Versicherte 
die nächsthöhere Altersklasse erreicht.
Altersklassen und monatliche Beiträge (Stand 1/2017):

0 – 20 Jahre

21 – 40 Jahre

41 – 45 Jahre

46 – 50 Jahre

51 – 55 Jahre

56 – 60 Jahre

61 – 80 Jahre

ab 81 Jahre

18,72 Euro

28,35 Euro

33,40 Euro

37,50 Euro

40,76 Euro

43,74 Euro

47,17 Euro

47,17 Euro

Leistungsbegrenzung für Kunden mit fehlen-
den Zähnen bei Antragstellung im Tarif DENT 
Premium-U

Leistungsbegrenzung DENT Premium-U
Für Versicherte, bei denen bei Antragstellung bereits Zähne fehlen, wird 
abweichend von den Tarifbedingungen, die Leistung auf folgende Beträge 
begrenzt:

500 Euro

1000 Euro

1500 Euro

2000 Euro

2500 Euro

3000 Euro

3750 Euro

4500 Euro

im ersten Jahr,

in den ersten 2 Jahren,

in den ersten 3 Jahren,

in den ersten 4 Jahren,

in den ersten 5 Jahren,

in den ersten 6 Jahren,

in den ersten 7 Jahren,

in den ersten 8 Jahren.

Broschüre Seite 16 210 mm



Vertragsgrundlage 075
Tarif Zahnvorsorge DENT Komfort-U
Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB) Stand: 09.2017

Erstattung der Aufwendungen jeweils inklusive der Vorleistung durch eine deutsche gesetzliche Kranken-
versicherung (GKV)/Heilfürsorge.

75 %
!"/��2#4"+!2+$"+��"&�-/&3�1ê/71)& %"/��"/0,/$2+$�#Ų/
�Ȝ�!"+��/0�17�#"%)"+!"/��ê%+"�ț7ǽ��ǽ��*-)�+1�1"Ǿ��/Ų ("+�2+!��/,1%"0"+Ȝ
�Ȝ��/,+"+Ǿ��2-/�(,+01/2(1&,+"+�2+!��+)�60

100 %
!"/��2#4"+!2+$"+�#Ų/�!&"�&+��2 %01��"��Ȝ�ʭ��Ȝ��2#$"#Ų%/1"+��"%�+!)2+$0*�ŧ+�%*"Ǿ�4"++�!&"��" %+2+$�
("&+"�-/&3�17�%+ê/71)& %"+��"/$Ų12+$0�+1"&)"�+� %�!"/�
"�Ų%/"+,/!+2+$�#Ų/���%+ê/71"�ț
��Ȝ�"+1%ê)1�
�ț�"$")3"/0,/$2+$Ȝǽ

75 %
!"/��2#4"+!2+$"+�#Ų/�(&"#"/,/1%,-ê!&0 %"��"%�+!)2+$Ǿ
a)  wenn diese vor Vollendung des 18. Lebensjahres begonnen wurde und die GKV hierfür keine Leistungen vorsieht. 

Soweit die GKV hierfür eine Leistung vorsieht, bis max. 750,– Euro für die gesamte Vertragslaufzeit.
b)  wenn die Behandlung nach Vollendung des 18. Lebensjahres begonnen wurde und wenn die Indikation auf 

einen Unfall zurückzuführen ist.
75 %

!"/��2#4"+!2+$"+��"&�-/&3�1ê/71)& %"/��"/0,/$2+$�#Ų/
�Ȝ��-/,#"00&,+"))"���%+/"&+&$2+$�2+!�0,+01&$"���ŧ+�%*"+�72/��"/%Ų12+$�2+!�	/Ų%"/("++2+$�3,+���%+ȒǾ��2+!Ȓ�

2+!��&"#"/(/�+(%"&1"+�ț�/,-%6)�5"ȜǾ��"$/"+71��2#�*�5ǽ�ǖǕǕǾȔ��2/,�-/,���)"+!"/'�%/
b)  Zahnbehandlung. Diese umfasst die zahnärztlichen Leistungen zur Behandlung von Zahn-, Mund- und Kiefer-

krankheiten.

Die Leistungen des Versicherers gemäß Abschnitt A. sind in den ersten vier in diesem Tarif zurückgelegten 
Versicherungsjahren wie folgt begrenzt:
 1. Jahr:  800,– Euro 
 1.-2. Jahr: 1.800,– Euro 
 1.-3. Jahr: 2.800,– Euro 
 1.-4. Jahr: 3.800,– Euro
�2#�!&"���%+01�ƛ")��+$"/" %+"1�4"/!"+��"&�"&+"*���/&#4" %0")��"/"&10�&+���/&#"+�*&1�$)"& %�/1&$"/� 
Tarifstruktur (Tarife mit vergleichbaren, oder höheren und umfassenderen Leistungen) zurückgelegte  
Versicherungsjahre.
Das jeweilige Behandlungsdatum ist für die Zuordnung zu den Versicherungsjahren maßgeblich.
Die Begrenzungen gelten nicht für unfallbedingte Aufwendungen.
Werden Leistungen nach A1, A2 und A3 b) von Ärzten und Zahnärzten ohne Kassenzulassung erbracht, so werden 
-�20 %�)�ǙǕ�ʢ�!"0��" %+2+$0�"1/�$"0��)0�Ɯ(1&3"��"&012+$�!"/�
����+$"/" %+"1ǽ
�&"��"!27&"/2+$�!"0��/01�112+$0�"1/�$"0�"+1#ê))1Ǿ�4"++�"&+"��,/)"&012+$�!"/�
��ȡ�"&)#Ų/0,/$"��+� %$"4&"0"+�
wird.
Als Vorleistung der GKV gelten auch
• Selbstbehalte, die der Versicherte mit der GKV zur Beitragsreduzierung vereinbart hat.
•� �!&"�&+�!"/�
���$")1"+!"+��&$"+�+1"&)"�!"0��"/0& %"/1"+��"&�(&"#"/,/1%,-ê!&0 %"+��"%�+!)2+$"+Ǿ�!&"�!"*�

Versicherten lediglich bei Abschluss der Behandlung erstattet werden.

�"/0& %"/1"��"/0,+"+�%��"+�!�0��" %1�72*�ǖǽǙǽ�!"0�0" %01"+��"/0& %"/2+$0'�%/"0�,%+"�"/+"21"�
"02+!%"&10Ȓ
-/Ų#2+$�&+�!"+���/&#���%+3,/0,/$"�������/"*&2*Ȓ��!"0��"/0& %"/"/0�72�4" %0")+ǽ

Für bestimmte vom Versicherer vorgegebene Verhaltensweisen des Versicherten, die die Qualität oder Wirt-
0 %�ƞ)& %("&1�"&+"/��"&)�"%�+!)2+$�01"&$"/+Ǿ�(�++�!"/��"/0& %"/"/��,+207�%)2+$"+��20),�"+�ț�"/%�)1"+0�,+20Ȝǽ�
�/1Ǿ��*#�+$�2+!��,/�200"172+$"+�"3"+12"))"/��,+&Ɯ(�1&,+"+�4"/!"+�!"+��"/0& %"/1"+�/" %17"&1&$�*&1$"1"&)1ǽ

Der Tarif Zahnvorsorge DENT Komfort-U kann nur von Personen, die Mitglied einer deutschen GKV oder bei einer 
0,) %"+�#�*&)&"+3"/0& %"/1�0&+!�,!"/��+0-/2 %��2#��"&)#Ų/0,/$"�%��"+Ǿ��)0��/$ê+72+$�72�!"+�!�*&1�3"/�2+!"+"+�
Leistungen abgeschlossen werden.
Mit Wegfall der vorgenannten Voraussetzung zum Abschluss des Tarifes Zahnvorsorge DENT Komfort-U endet 
auch die Versicherung im Tarif Zahnvorsorge DENT Komfort-U.

A. Leistungen des Versicherers 

1.  Medizinisch notwendiger  
Zahnersatz, Kronen und Inlays

2.  Medizinisch notwendige 
��&"#"/,/1%,-ê!&"�ț�#�Ȝ 

 

3.  Professionelle Zahnreinigung 
2+!�0,+01&$"���%+-/,-%6)�5"�
sowie medizinisch notwendige 
Zahnbehandlung 
 

B. Begrenzungen der Leistung 

ǖǽ���%+01�ƛ") 
 
 

2.  Behandlung von Ärzten und 
Zahnärzten ohne Kassenzu-
lassung

3. Vorleistung der GKV

 

C. Option zur Umstellung

�ǽ��,+&Ɯ(�1&,+"+ 
 
 

E. Versicherungsfähigkeit 
 

 

Teil II: Zusatzversicherung für ambulante zahnärztliche Heilbehandlung

Gültig in Verbindung mit den Allgemeinen Versicherungsbedingungen Teil I für die Zahnvorsorge 

Gültig ab 09.2017



Wichtige Informationen zu Ihrem Versicherungs-
schutz nach Tarif DENT Komfort-U oder:  
Was wir von unseren Kunden häu#g gefragt werden.

Welche Aufwendungen zählen zum Zahnersatz?
Q �/,+"+Ǿ��")"0(,-(/,+"+Ǿ��"&)(/,+"+Ǿ��+)�60Ǿ��+)�60Ǿ
Q ��/,1%"1&0 %"��"&012+$"+�ț�/Ų ("+Ǿ��1&ƞ7ê%+"Ǿ��,))Ȓ�,!"/��"&)-/,1%"0"+�

2+!�!"/"+��"-�/�12/ȜǾ
Q ��*-)�+1,),$&0 %"��"&012+$"+�"&+0 %)&"ŧ)& %��2-/�(,+01/2(1&,+"+�0,4&"�

erforderlicher Knochenaufbau,
Q �	2+(1&,+0�+�)61&0 %"�2+!�#2+(1&,+01%"/�-"21&0 %"��"&012+$"+Ǿ
Q  Keramikverblendungen, bis einschl. dem 6er-Zahn. Im nichtsichtbaren 

Bereich ab dem 7er-Zahn sind Metallverblendungen zu wählen,
Q  Material- und Laborkosten, soweit diese bei den jeweiligen 

 Zahnersatzmaßnahmen anfallen.

Welche Aufwendungen zählen zur Zahnbehandlung?
Q ��"+1&+�!%ê0&3"��,+01/2(1&,+"+�ț�2+0101,ƛȒ��74ǽ��,*-,0&1#Ų))2+$"+ȜǾ
Q  Wurzelbehandlungen,
Q  Parodontologische Leistungen,
Q  Aufbissbehelfe und Schienen,
Q  Material- und Laborkosten, soweit diese bei der jeweiligen 

 Zahnbehandlung anfallen.

Welche Aufwendungen zählen zur professionellen Zahnreinigung/ 
Zahnprophylaxe?
Q ��+1#"/+2+$�4"& %"/�2+!�%�/1"/��")ê$"Ǿ��"&+&$2+$�!"/���%+74&0 %"+/ê2*"Ǿ�

Politur der Zähne,
Q  Fluoridierung, Fissurenversiegelungen,
Q ��-"& %")1"01�72/��"&*�"01&**2+$Ǿ��/01"))2+$�"&+"0��2+!%6$&"+"�01�120�

und weitere Kontrollen des Übungserfolges.

Welche Aufwendungen zählen zur Kieferorthopädie?
Q ��"%�+!)2+$0(,01"+�!"0��&"#"/,/1%,-ê!"+��74ǽ���%+�/71"0Ǿ
Q  Material- und Laborkosten, soweit diese bei den jeweiligen KfO-Maßnahmen 

anfallen.

Welche sonstigen Aufwendungen zählen dazu?
Q ��(2-2+(12/�72/�� %*"/7�"%�+!)2+$
Q  bei der Anästhesie u.a. die Durchführung von Vollnarkosen bei bestimmten 

zahnmedizinischen Maßnahmen

Wichtige Information für Tarifwechsler!
�20�4") %"+���/&#"+�"/#,)$1�"&+"��+/" %+2+$�!"/���%+01�ƛ")Ȅ
1)  Aus Tarifen mit gleichartiger Tarifstruktur. Das sind ausschließlich die 

Tarife Dent Komfort, Dent Premium und Dent Premium-U. Bei einem 
Wechsel aus anderen Krankheitskostenzusatzversicherungen erfolgt 
keine Anrechnung.

ǗȜ���&+"��+/" %+2+$�!"/���%+01�ƛ")�"/#,)$1��2 %��20��))"+���/&#"+�*&1��"&012+$"+�
für Zahnersatz, die in Kombination mit einer Krankheitskostenvoll-
versicherung nach § 193 VVG bestehen.



Informationen zu altersabhängigen 
Beiträgen und eventuellen Leistungs-
begrenzungen

Altersabhängige Beiträge im Tarif DENT Komfort-U

Die Beiträge sind besonders günstig, da auf Alterungsrückstellungen verzichtet 
wurde. Daher steigen mit zunehmendem Alter des Versicherten seine Beiträge. 
Dies geschieht jeweils zu Beginn des Jahres, in welchem der Versicherte 
die nächsthöhere Altersklasse erreicht.
Altersklassen und monatliche Beiträge (Stand 4/2014):

0 – 20 Jahre

21 – 40 Jahre

41 – 45 Jahre

46 – 50 Jahre

51 – 55 Jahre

56 – 60 Jahre

61 – 80 Jahre

ab 81 Jahre

12,58 Euro

14,71 Euro

22,56 Euro

24,61 Euro

25,72 Euro

27,54 Euro

32,22 Euro

32,22 Euro

Leistungsbegrenzung für Kunden mit fehlen-
den Zähnen bei Antragstellung im Tarif DENT 
Komfort-U

Leistungsbegrenzung DENT Komfort-U
Für Versicherte, bei denen bei Antragstellung bereits Zähne fehlen, wird 
abweichend von den Tarifbedingungen, die Leistung auf folgende Beträge 
begrenzt:

400 Euro

800 Euro

1300 Euro

1800 Euro

2300 Euro

2800 Euro

3300 Euro

3800 Euro

im ersten Jahr,

in den ersten 2 Jahren,

in den ersten 3 Jahren,

in den ersten 4 Jahren,

in den ersten 5 Jahren,

in den ersten 6 Jahren,

in den ersten 7 Jahren,

in den ersten 8 Jahren.

Broschüre Seite 19 210 mm



Vertragsgrundlage 358 
Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB) 
für Tarif Zahnvorsorge DENT (Stand 09.2016)

Ihr Versicherungsschutz

Versicherungsfähig sind Personen, die bei einer Gesetzlichen Kranken-
versicherung in Deutschland versichert sind und für die keine anderen 
-/&3�1"+��"/0& %"/2+$"+�*&1��"&012+$0�+0-/2 %�#Ų/���%+"/0�17��"01"%"+ǽ

§ 1  Gegenstand, Umfang und Geltungsbereich des Versicherungsschutzes
(1) Wir bieten Versicherungsschutz für die Versorgung der versicherten 
Person mit Zahnersatz.
(2) Versicherungsschutz besteht für die medizinisch notwendige Versorgung 
*&1���%+"/0�17��74ǽ�!"00"+��/+"2"/2+$�,!"/��"-�/�12/Ǿ�0,4"&1�!&"0�
erstmals nach Vertragsschluss angeraten wird (Versicherungsfall). Kein 
Versicherungsschutz besteht für die erstmalige Versorgung mit Zahnersatz 
für Zähne, die bei Vertragsschluss fehlten und nicht ersetzt waren.
(3) Der Umfang Ihres Versicherungsschutzes ergibt sich aus dem Versicherungs-
0 %"&+Ǿ�720ê17)& %"+�0 %/&ƞ)& %"+��"/"&+��/2+$"+Ǿ�!&"0"+��"/0& %"/2+$0-
�"!&+$2+$"+�0,4&"�!"+�$"0"17)& %"+��,/0 %/&ƞ"+ǽ���0��"/0& %"/2+$03"/-
%ê)1+&0�2+1"/)&"$1�!"210 %"*��" %1ǽ
(4) Ihr Versicherungsschutz gilt weltweit.

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes
Ihr Versicherungsschutz beginnt mit dem im Versicherungsschein genannten 
�"&1-2+(1�ț�"/0& %"/2+$0�"$&++ȜǾ�'"!, %�+& %1�3,/��2$�+$�!"0��"/0& %"/2+$0-
0 %"&+"0�,!"/�"&+"/�0 %/&ƞ)& %"+��++�%*""/()ê/2+$�ț�"/1/�$00 %)200Ȝǽ�	Ų/�
Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes eingetreten 
sind, leisten wir nicht.

§ 3 Wartezeiten
Es bestehen keine Wartezeiten.

§ 4 Informationen zum Leistungsumfang
(1) Erstattungsfähig sind die Aufwendungen für die medizinisch notwendige 
�"/0,/$2+$�*&1���%+"/0�17�,!"/�!"00"+��"-�/�12/Ǿ�3,/�20$"0"171Ǿ�"0�
besteht für diese Maßnahmen ein von der Gesetzlichen Krankenversicherung 
�+"/(�++1"/��+0-/2 %��2#�"&+"+�	"01720 %200�+� %�Ȩ�ǚǚ��
���ǽ
(2) Wir zahlen im Versicherungsfall den gleichen Betrag, der von der Gesetz-
lichen Krankenversicherung als Festzuschuss für diesen Zahnersatz erstattet 
wird. Nach Anrechnung des von der Gesetzlichen Krankenversicherung 
erstatteten Betrags sowie von Erstattungen anderer Kostenträger wird 
'"!, %�*�5&*�)�!&"�3"/�)"&�"+!"��&ƛ"/"+7�72�!"+�1�10ê %)& %"+��,01"+�
des unter den Versicherungsschutz fallenden Zahnersatzes gezahlt.
(3) Innerhalb der ersten 48 Monate ab Versicherungsbeginn in diesem Tarif 
bestehen folgende Leistungsbegrenzungen:
1.-12. Monat insgesamt höchstens 300,– Euro
1.-24. Monat insgesamt höchstens 600,– Euro
1.-36. Monat insgesamt höchstens 900,– Euro
1.-48. Monat insgesamt höchstens 1.200,– Euro
Ab dem 49. Monat und bei Unfällen entfällt die Begrenzung.

Ȩ�ǚ��&+0 %/ê+(2+$�!"/��"&012+$0-Ɲ& %1
Wir leisten nicht für von der versicherten Person vorsätzlich herbeigeführte 
Versicherungsfälle.

§ 6 Auszahlung der Versicherungsleistungen
țǖȜ��2/��/Ų#2+$��%/"0��/01�112+$0�+0-/2 %0��"+ņ1&$"+�4&/�"&+"+��� %4"&0�
über die bei der versicherten Person erbrachten Leistungen unter Angabe 
!"/��"1/,ƛ"+"+��ê%+"��74ǽ��"/"& %"�2+!��"%�+!)2+$0!�1"+�ț7ǽ��ǽ���%+-
arztrechnung) sowie einen Nachweis über den bewilligten Festzuschuss 
der Gesetzlichen Krankenversicherung und etwaiger Erstattungen Dritter. 
�� %��/Ų#2+$�7�%)"+�4&/�!&"�1�/&Ɲ& %"��"&012+$��20ǽ��"+"++"+��&"�"&+"�
*&13"/0& %"/1"��"/0,+�4&!"//2#)& %�,!"/�2+4&!"//2#)& %��)0�"*-#�+$0-
berechtigt für deren Versicherungsleistung, leisten wir an diese Person. 
Ihre Erklärung muss in Textform erfolgen. Andernfalls können nur Sie als 
Versicherungsnehmer die Leistung verlangen.
(2) Die in ausländischer Währung entstandenen Aufwendungen werden 
zum Kurs des Tages, an dem die Belege bei uns eingehen, in unsere Landes-
währung umgerechnet.
țǘȜ��+0-/Ų %"��2#��"/0& %"/2+$0)"&012+$"+�(ņ++"+�,%+"�2+0"/"��201&**2+$�
4"!"/���$"1/"1"+�+, %�3"/-#ê+!"1�4"/!"+ǽ

§ 7 Ende des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz endet – auch für schwebende Versicherungsfälle – 
mit der Beendigung des Versicherungsverhältnisses.

Ihre P"ichten als Versicherungsnehmer

§ 8 Beitragszahlung
(1) Der Versicherungsvertrag ist zunächst für die Dauer von zwei Versicherungs-
jahren abgeschlossen. Die Zeit vom Versicherungsbeginn bis zum Ende 
des laufenden Kalenderjahres gilt als erstes Versicherungsjahr. Wird das 
Versicherungsverhältnis zum Ende des zweiten Versicherungsjahres nicht 
gekündigt, verlängert es sich stillschweigend.
(2) Der Beitrag ist ein Monatsbeitrag und wird vom Versicherungsbeginn an 
berechnet. Er ist am Ersten eines jeden Monats fällig. Der erste Beitrag ist 
unverzüglich nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.
(3) Wenn Sie den Erstbeitrag oder einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig 
zahlen, kann dies unter den Voraussetzungen der §§ 37 und 38 VVG (siehe 
Anhang) zum Verlust des Versicherungsschutzes führen. Ist ein Beitrag 
bzw. eine Beitragsrate nicht rechtzeitig gezahlt und mahnen wir Sie in 
�"51#,/*Ǿ�0,�0&+!��&"�72/���%)2+$�!"/���%+(,01"+�3"/-Ɲ& %1"1ǽ
(4) Wird das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Vertragslaufzeit beendet, 
steht dem Versicherer für diese Vertragslaufzeit nur derjenige Teil des 
�"&1/�$0��74ǽ�!"/��"&1/�$0/�1"�72Ǿ�!"/�!"*��"&1/�2*�"+10-/& %1Ǿ�&+�!"*�
der Versicherungsschutz bestanden hat. Wird das Versicherungsverhältnis 
!2/ %��Ų (1/&11�4"$"+��"/)"172+$�!"/�3,/3"/1/�$)& %"+��+7"&$"-Ɲ& %1�,!"/�
durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, 
steht dem Versicherer der Beitrag bzw. die Beitragsrate bis zum Wirksam-
4"/!"+�!"/��Ų (1/&110Ȓ�,!"/��+#" %12+$0"/()ê/2+$�72ǽ��/&11�!"/��"/0& %"/"/�
zurück, weil der erste Beitrag bzw. die erste Beitragsrate nicht rechtzeitig 
$"7�%)1�4&/!Ǿ�(�++�"/�"&+"��+$"*"00"+"�
"0 %êƞ0$"�Ų%/�3"/)�+$"+ǽ

§ 8a Beitragsberechnung
Die Beiträge für den Neuzugang ergeben sich aus den jeweils gültigen Bei-
tragsübersichten. Sie richten sich nach dem Alter der versicherten Person 
�"&��&+1/&11�&+�!"+���/&#�ț�&+1/&110�)1"/Ȝǽ��)0��&+1/&110�)1"/�$&)1�!&"��&ƛ"/"+7�
zwischen dem Beginnjahr der Versicherung und dem Geburtsjahr der 
versicherten Person.
Für Personen, die das 20., 40., 60. bzw. 80. Lebensjahr vollenden, ist ab Beginn 
!"0�#,)$"+!"+���)"+!"/'�%/"0�!"/�&%/"*��"�"+0�)1"/�"+10-/" %"+!"��"2-
zugangsbeitrag zu zahlen.

§ 8b Beitragsanpassung
(1) Unsere Versicherungsleistungen können sich durch steigende Behandlungs-
(,01"+�,!"/�"&+"�%ê2Ɯ$"/"��+�+0-/2 %+�%*"�,!"/�01"&$"+!"��"�"+0"/-
wartung ändern. Wir vergleichen daher zumindest jährlich für jeden Tarif 
die erforderlichen mit den in den technischen Berechnungsgrundlagen 
kalkulierten Versicherungsleistungen und Sterbewahrscheinlichkeiten. 
Ergibt eine dieser Gegenüberstellungen für eine Beobachtungseinheit 
eine Abweichung von mehr als 5 %, müssen alle Beiträge dieses Tarifs von 
2+0�Ų�"/-/Ųƞ�2+!Ǿ�0,4"&1�"/#,/!"/)& %Ǿ�*&1��201&**2+$�!"0��/"2%ê+!"/0�
�+$"-�001�4"/!"+ǽ
țǗȜ��+-�002+$"+�+� %���0ǽ�ǖ�4"/!"+�72��"$&++�!"0�74"&1"+��,+�10�4&/(0�*Ǿ�
der auf Ihre Benachrichtigung durch uns folgt.
(3) Um den Wert des Versicherungsschutzes zu erhalten, können auch 
betragsmäßig festgelegte Höchsterstattungsbeträge mit Zustimmung des 
Treuhänders angehoben werden.

Ȩ�Ǟ��&14&/(2+$0-Ɲ& %1"+
(1) Bitte beachten Sie, dass Sie und jede andere mitversicherte Person auf 
2+0"/��"/)�+$"+�'"!"��20(2+ƞ�72�"/1"&)"+�%��"+Ǿ�!&"�72/�	"0101"))2+$�!"0�
�"/0& %"/2+$0#�))"0�,!"/��%/"0��/01�112+$0�+0-/2 %"0�!"*�
/2+!"�2+!�
der Höhe nach erforderlich ist.
țǗȜ��2#�2+0"/"+��2+0 %�%&+�&01�!"/��"/0& %"/1"�3"/-Ɲ& %1"1Ǿ�0& %�!2/ %�
"&+"+�3,+�2+0��"�2ƞ/�$1"+���%+�/71�2+1"/02 %"+�72�)�00"+ǽ
țǘȜ��)0��"/0& %"/2+$0+"%*"/�0&+!��&"�3"/-Ɲ& %1"1Ǿ�2+0�!"+��"$#�))�!"/��"/-
sicherungsfähigkeit einer versicherten Person unverzüglich mitzuteilen.

Ȩ�ǖǕ�	,)$"+�!"/��"/)"172+$�3,+��&14&/(2+$0-Ɲ& %1"+
Wenn Sie oder eine andere versicherte Person die in § 9 Abs. 1 und 2  
�"0 %/&"�"+"+��&14&/(2+$0-Ɲ& %1"+�3,/0ê17)& %�3"/)"17"+Ǿ�0&+!�4&/�3,+�
!"/��"/-#)& %12+$�72/��"&012+$�#/"&ǽ��"/2%1�!&"��"/)"172+$��2#�$/,�"/�
	�%/)ê00&$("&1Ǿ�(ņ++"+�4&/�2+0"/"��"&012+$�"+10-/" %"+!�!"/�� %4"/"�!"0�
Verschuldens herabsetzen. Außer bei arglistiger Verletzung bleiben wir 
72/��"&012+$�&+0,4"&1�3"/-Ɲ& %1"1Ǿ��)0�!&"��"/)"172+$�4"!"/��&+Ɲ200��2#�
!&"�	"0101"))2+$�!"0��"/0& %"/2+$0#�))"0�+, %��&+Ɲ200��2#�!&"�	"0101"))2+$�
oder den Umfang der von uns zu erbringenden Leistungen gehabt hat.

§ 11 Aufrechnung
�&"�(ņ++"+�$"$"+Ų�"/�2+0"/"+��+0-/Ų %"+�+2/��2#/" %+"+Ǿ�0,4"&1��%/"�

"$"+#,/!"/2+$�2+�"01/&11"+�,!"/�/" %10(/êƞ&$�#"01$"01"))1�&01ǽ



Ende der Versicherung

§ 12 Kündigung durch den Versicherungsnehmer
(1) Sie können das Versicherungsverhältnis auch für einzelne Personen 
zum Ende eines jeden Monats, frühestens jedoch zum Ablauf des zweiten 
�"/0& %"/2+$0'�%/"0Ǿ�,%+"��&+%�)12+$�"&+"/�	/&01�0 %/&ƞ)& %�(Ų+!&$"+ǽ
(2) Kündigen Sie für andere Versicherte, ist es erforderlich, dass Sie uns 
nachweisen, dass der Versicherte von der Kündigungserklärung Kenntnis 
"/)�+$1�%�1ǽ��"/��"/0& %"/1"�%�1�!�++�!�0��" %1Ǿ�!�0��"/0& %"/2+$03"/%ê)1+&0�
2+1"/��"+"++2+$�!"0�(Ų+ƞ&$"+��"/0& %"/2+$0+"%*"/0�#,/1720"17"+Ǿ�4"++�
er uns dies innerhalb von zwei Monaten nach Ihrer Kündigungserklärung 
mitteilt.

§ 13 Kündigung durch den Versicherer
Der Versicherer verzichtet auf das ordentliche Kündigungsrecht.

§ 14 Sonstige Beendigungsgründe
(1) Mit Wegfall der Versicherungsfähigkeit endet die Versicherung für die 
'"4"&)0�3"/0& %"/1"��"/0,+Ǿ�'"!, %�+& %1�3,/�!"*��"&1-2+(1Ǿ�72�!"*�!"/�
Versicherer von dem Wegfall Kenntnis erlangt.
(2) Wenn eine versicherte Person stirbt, endet das Versicherungsverhältnis  
für diese Person. Wenn der Versicherungsnehmer stirbt, haben die bisher 
�&13"/0& %"/1"+�!�0��" %1Ǿ�!&"��"/0& %"/2+$�2+1"/��"+"++2+$�!"0�(Ų+ƞ&$"+�
Versicherungsnehmers fortzusetzen, sofern uns diese Erklärung innerhalb 
3,+�74"&��,+�1"+�+� %�!"*��,!�!"0��"/0& %"/2+$0+"%*"/0�0 %/&ƞ)& %�
zugeht; andernfalls endet das Versicherungsverhältnis mit dem Tod des 
Versicherungsnehmers.

Sonstige Bestimmungen

§ 15 Willenserklärung zum Versicherungsverhältnis
Ihre Willenserklärungen und Mitteilungen zum Versicherungsverhältnis 
erwarten wir in Textform.

Ȩ�ǖǛ��"/'ê%/2+$�Ȕ�
"/& %1001�+!
țǖȜ��+0-/Ų %"��20�!"*��"/0& %"/2+$03"/1/�$�3"/'ê%/"+�&+�!/"&��%/"+Ǿ��"-
ginnend mit dem Schluss des Jahres, in dem die Leistung fällig geworden ist.
țǗȜ��)�$"+�$"$"+�2+0�(ņ++"+��"&�!"*�#Ų/�2+0"/"+�
"0 %êƞ00&17�7201ê+!&$"+�
Gericht oder bei dem Gericht des Ortes geltend gemacht werden, an dem 
Sie in Deutschland Ihren Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen 
Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.
(3) Wir können Forderungen aus dem Versicherungsverhältnis bei dem Gericht 
des Ortes geltend machen, an dem Sie in Deutschland Ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt haben.
(4) Verlegen Sie nach Vertragsschluss Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
�2#"+1%�)1�&+�"&+"+��1��1Ǿ�!"/�+& %1��&1$)&"!001��1�!"/��2/,-ê&0 %"+��+&,+�
,!"/��"/1/�$001��1�!"0���(,**"+0�Ų�"/�!"+��2/,-ê&0 %"+��&/10 %�ƞ0-
/�2*�&01Ǿ�&01��%/��,%+0&17�,!"/�$"4ņ%+)& %"/��2#"+1%�)1�&*��"&1-2+(1�
der Klageerhebung nicht bekannt oder haben Sie Ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt bei Vertragsschluss in einem solchen Staat, ist 
das Gericht am Sitz des Versicherers zuständig.

§ 17 Änderung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen
(1) Bei einer nicht nur als vorübergehend anzusehenden Veränderung der 
Verhältnisse des Gesundheitswesens sind wir berechtigt, die Versicherungs-
�"!&+$2+$"+�!"+�3"/ê+!"/1"+��"/%ê)1+&00"+��+72-�00"+Ǿ�4"++�!&"�
Änderungen zur hinreichenden Wahrung der Belange der Versicherten 
erforderlich erscheinen und ein unabhängiger Treuhänder die Voraussetzung 
#Ų/�!&"�<+!"/2+$"+�Ų�"/-/Ųƞ�2+!�&%/"��+$"*"00"+%"&1��"01ê1&$1�%�1ǽ��&"�
Änderungen werden zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der auf die 
Mitteilung der Änderungen und der hierfür maßgeblichen Gründe an den 
Versicherungsnehmer folgt.
(2) Ist eine Bestimmung in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
!2/ %�%ņ %01/& %1"/)& %"��+10 %"&!2+$�,!"/�!2/ %�"&+"+��"01�+!0(/êƞ&$"+�
Verwaltungsakt für unwirksam erklärt worden, kann sie der Versicherer  
!2/ %�"&+"�+"2"��"$")2+$�"/0"17"+Ǿ�4"++�!&"0�72/�	,/1#Ų%/2+$�!"0��"/1/�$0�
+,14"+!&$�&01�,!"/�4"++�!�0�	"01%�)1"+��+�!"*��"/1/�$�,%+"�+"2"��"$")2+$�
#Ų/�"&+"��"/1/�$0-�/1"&�"&+"�2+72*21��/"��ê/1"�!�/01"))"+�4Ų/!"ǽ��&"�+"2"�
�"$")2+$�&01�+2/�4&/(0�*Ǿ�4"++�0&"�2+1"/���%/2+$�!"0��"/1/�$07&")0�!&"�
Belange der Versicherungsnehmer angemessen berücksichtigt. Sie wird 
74"&��, %"+Ǿ�+� %!"*�!&"�+"2"��"$")2+$�2+!�!&"�%&"/#Ų/�*�ŧ$"�)& %"+�
Gründe dem Versicherungsnehmer mitgeteilt worden sind, Vertragsbestandteil.

Außergerichtliche Streitbeilegung
Zur Schlichtung von Streitigkeiten aus dem Versicherungsvertrag kann sich 
der Versicherungsnehmer zur außergerichtlichen Streitbeilegung an den 
�*�2!0*�++�#Ų/�!&"��/&3�1"��/�+("+Ȓ�2+!��Ɲ"$"3"/0& %"/2+$

������������/&3�1"��/�+("+Ȓ�2+!��Ɲ"$"3"/0& %"/2+$ 
�,01#� %�ǕǛ�ǕǗ�ǗǗǾ�ǖǕǕǚǗ��"/)&+Ǿ�444ǽ-(3Ȓ,*�2!0*�++ǽ!"

wenden. Der Versicherer nimmt am Verfahren des Ombudsmanns für die 
�/&3�1"��/�+("+Ȓ�2+!��Ɲ"$"3"/0& %"/2+$�1"&)ǽ�

Wichtige Informationen zu Ihrem Versicherungs-
schutz

Was ist im Leistungsfall von Ihnen zu beachten?
��*&1�4&/��%+"+�0 %+"))01*ņ$)& %�!&"�1�/&Ɲ& %"��"&012+$�"/01�11"+�(ņ++"+Ǿ�
reichen Sie uns bitte nach Abschluss der Behandlung folgende Unterlagen 
ein:
Q �" %+2+$�2+!��"&)Ȓ�2+!��,01"+-)�+��%/"0���%+�/71"0
 – mit Bewilligungsvermerk Ihrer Krankenkasse zum Festzuschuss
 –  mit Angaben zur behandelten Person (Vor- und Zunamen, Geburtsdatum)
 – mit Gesamtrechnungsbetrag
 – mit Behandlungsdaten (Behandlungsdauer)
 –  mit Angaben zu den behandelten Zähnen und durchgeführten Leistungen
�&/�"*-#"%)"+��%+"+Ǿ�!&"��" %+2+$�&**"/�720�**"+�*&1�!"*�$"+"%*&$1"+�
�"&)Ȓ�2+!��,01"+-)�+�"&+72/"& %"+ǽ��&+"�3,/%"/&$"��,01"+720�$"�*Ų00"+�
Sie von uns nicht einholen.

Wofür besteht kein Versicherungsschutz?
Zahnersatzmaßnahmen für Zähne,
Q �!&"�72*��"&1-2+(1�!"0��"/1/�$00 %)200"0�#"%)1"+�2+!�+& %1�"/0"171�4�/"+�

bzw.
Q  für die vor Vertragsschluss eine Versorgung mit Zahnersatz angeraten 

oder begonnen wurde,
sind nicht Gegenstand der Versicherung nach Tarif Zahnvorsorge DENT.



Ergänzende allgemeine  
Versicherungsbedingungen für den Tarif  
Zahnvorsorge DENT Inlay (Stand 4.2013)

Ihr Versicherungsschutz

Versicherungsfähig sind Personen, für die bei der AXA Krankenversicherung 
AG eine Versicherung nach Tarif Zahnvorsorge DENT besteht.

I. Geltung der Versicherungsbedingungen
Diese Allgemeinen Versicherungsbedingungen beinhalten Ergänzungen 
des Versicherungsschutzes nach Tarif Zahnvorsorge DENT. Soweit diese 
�"!&+$2+$"+�("&+"��"$")2+$"+�72��"01&**1"+��� %3"/%�)1"+�"+1%�)1"+Ǿ�
gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen des Tarifes Zahnvorsorge 
DENT.

II.  Ergänzung zu § 1 Gegenstand, Umfang und Geltungsbereich des 
 Versicherungsschutzes

1. Wir bieten Versicherungsschutz für
 a)  die Versorgung der versicherten Person mit Inlays (Einlagefüllungen)
� �Ȝ���%+-/,-%6)�5"�&+()20&3"�-/,#"00&,+"))"/���%+/"&+&$2+$
2.  Versicherungsschutz besteht für die medizinisch notwendige Versorgung 

mit Inlays, soweit dies erstmals nach Vertragsschluss angeraten wird 
(Versicherungsfall).

III. Ergänzung zu § 4 Informationen zum Leistungsumfang
Erstattung der Aufwendungen jeweils inklusive der Vorleistung durch eine 
deutsche gesetzliche Krankenversicherung. Als Leistungen der Heilbehand-
lung gelten die in den jeweils gültigen Gebührenordnungen für Ärzte und 
Zahnärzte aufgeführten Positionen. Diese werden bis zu den in den Gebühren-
ordnungen festgelegten Höchstsätzen erstattet.
1.  50 % der Aufwendungen für medizinisch notwendige Versorgung mit 

�+)�60Ǿ��"$/"+71��2#�*�5ǽ�ǚǕǕǾȔ��2/,�-/,���)"+!"/'�%/
Ǘǽ� �Ǘǚ�ʢ�!"/��2#4"+!2+$"+�#Ų/�!&"���%+-/,-%6)�5"�&+()20&3"�-/,#"00&,+"))"/�

��%+/"&+&$2+$Ǿ��"$/"+71��2#�*�5ǽ�ǙǕǾȔ��2/,�-/,���)"+!"/'�%/
Innerhalb der ersten 48 Monate ab Versicherungsbeginn im Tarif Zahn-
vorsorge DENT Inlay bestehen für die Leistungen dieses Tarifs zusätzlich 
folgende Leistungsbegrenzungen:
1.-12. Monat insgesamt höchstens 300,– Euro
1.-24. Monat insgesamt höchstens 600,– Euro
1.-36. Monat insgesamt höchstens 900,– Euro
1.-48. Monat insgesamt höchstens 1.200,– Euro
Das jeweilige Behandlungsdatum ist für die Zuordnung zu den genannten 
Zeiträumen maßgeblich.
Ab dem 49. Monat und bei Unfällen entfällt die Begrenzung.
Gültig in Verbindung mit den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für 
den Tarif Zahnvorsorge DENT, Stand 04.2009.
 

Ergänzende allgemeine  
Versicherungsbedingungen für den Tarif  
Zahnvorsorge DENT Smile (Stand 4.2013)

Ihr Versicherungsschutz

Versicherungsfähig sind Personen, für die bei der AXA Krankenversicherung 
AG eine Versicherung nach Tarif DENT besteht

I. Geltung der Versicherungsbedingungen
Diese Allgemeinen Versicherungsbedingungen beinhalten Ergänzungen 
des Versicherungsschutzes nach Tarif DENT. Soweit diese Bedingungen 
("&+"��"$")2+$"+�72��"01&**1"+��� %3"/%�)1"+�"+1%�)1"+Ǿ�$")1"+�!&"�
Allgemeinen Versicherungsbedingungen des Tarifes DENT.

II.  Ergänzung zu § 1 Gegenstand, Umfang und Geltungsbereich des 
 Versicherungsschutzes

1. Wir bieten Versicherungsschutz für
 a)  Zahnbehandlung inklusive Zahnfüllung, Wurzel- und Parodontose-

behandlung
� �Ȝ� ��%+-/,-%6)�5"�&+()20&3"�-/,#"00&,+"))"/���%+/"&+&$2+$
�  Ȝ� �(&"#"/,/1%,-ê!&0 %"��"%�+!)2+$�3,+��"/0,+"+Ǿ
   –  die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (Kinder), soweit 

die gesetzliche Krankenkasse (GKV) hierfür keine Leistungen vorsieht
   –  die das 18. Lebensjahr vollendet haben (Erwachsene), wenn die 

Indikation auf einen Unfall zurückzuführen ist
2.  Versicherungsschutz besteht für die medizinisch notwendige Behandlung, 

soweit dies erstmals nach Vertragsschluss angeraten wird (Versicherungs-
#�))Ȝǽ��&"0"��,/�200"172+$"+�$")1"+�+& %1�#Ų/��"&012+$"+�+� %��&ƛ"/�ǖǽ��Ȝǽ

III. Ergänzung zu § 4 Informationen zum Leistungsumfang
Erstattung der Aufwendungen jeweils inklusive der Vorleistung durch eine 
deutsche gesetzliche Krankenversicherung. Als Leistungen der Heilbehand-
lung gelten die in den jeweils gültigen Gebührenordnungen für Ärzte und 
Zahnärzte aufgeführten Positionen. Diese werden bis zu den in den Gebühren-
ordnungen festgelegten Höchstsätzen erstattet.
1. 50 % der Aufwendungen für
 a)  medizinisch notwendige Zahnbehandlung
� �Ȝ� �*"!&7&+&0 %�+,14"+!&$"�(&"#"/,/1%,-ê!&0 %"��"%�+!)2+$Ǿ��"$/"+71�

auf max. 500,– Euro je Maßnahme
Ǘǽ� �Ǘǚ�ʢ�!"/��2#4"+!2+$"+�#Ų/���%+-/,-%6)�5"�&+()20&3"�-/,#"00&,+"))"/�

��%+/"&+&$2+$Ǿ��"$/"+71��2#�*�5ǽ�ǙǕǾȔ��2/,�-/,���)"+!"/'�%/
Innerhalb der ersten 48 Monate ab Versicherungsbeginn im Tarif Zahn-
vorsorge DENT Smile bestehen für die Leistungen dieses Tarifs zusätzlich 
folgende Leistungsbegrenzungen:
1.-12. Monat insgesamt höchstens 300,– Euro
1.-24. Monat insgesamt höchstens 600,– Euro
1.-36. Monat insgesamt höchstens 900,– Euro
1.-48. Monat insgesamt höchstens 1.200,– Euro
Das jeweilige Behandlungsdatum ist für die Zuordnung zu den genannten 
Zeiträumen maßgeblich.
Ab dem 49. Monat und bei Unfällen entfällt die Begrenzung.
Gültig in Verbindung mit den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für 
den Tarif DENT, Stand 04.2009.
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Informationen zu altersabhängigen 
Beiträgen und eventuellen Leistungs-
begrenzungen

Altersabhängige Beiträge im Tarifen DENT,  
DENT Inlay, DENT Smile

Die Beiträge sind besonders günstig, da auf Alterungsrückstellungen verzichtet 
wurde. Daher steigen mit zunehmendem Alter des Versicherten seine Beiträge. 
Dies geschieht jeweils zu Beginn des Jahres, in welchem der Versicherte 
die nächsthöhere Altersklasse erreicht.
Altersklassen und monatliche Beiträge (Stand 1/2017):

DENT DENT Inlay DENT Smile

0 – 20 Jahre 2,50 Euro 0,29 Euro 6,61 Euro

21 – 40 Jahre 7,40 Euro 1,73 Euro 2,19 Euro

41 – 45 Jahre 9,70 Euro 2,67 Euro 2,30 Euro

46 – 50 Jahre 9,70 Euro 2,67 Euro 2,30 Euro

51 – 55 Jahre 9,70 Euro 2,67 Euro 2,30 Euro

56 – 60 Jahre 9,70 Euro 2,67 Euro 2,30 Euro

ab 61 Jahre 12,80 Euro 3,25 Euro 2,31 Euro
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Sie Sonderregelungen. Bitte informieren Sie sich ggf. gesondert über diese 
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Informationsblatt Krankenversicherung
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

In der Presse und in der Öffentlichkeit werden im Zusammenhang mit 
!"/�-/&3�1"+�2+!�$"0"17)& %"+��/�+("+3"/0& %"/2+$��"$/&ƛ"�$"�/�2 %1Ǿ�!&"�
"/()ê/2+$0�"!Ų/ƞ&$�0&+!ǽ��&"0"0��+#,/*�1&,+0�)�11�4&))��%+"+�!&"��/&+7&-&"+�
!"/�$"0"17)& %"+�2+!�-/&3�1"+��/�+("+3"/0& %"/2+$�(2/7�"/)ê21"/+ǽ

1.  Prinzipien der gesetzlichen Krankenversicherung

�+�!"/�$"0"17)& %"+��/�+("+3"/0& %"/2+$��"01"%1�!�0��,)&!�/&1ê10-/&+7&-ǽ�
Dies bedeutet, dass die Höhe des Beitrages nicht in erster Linie vom im 
wesentlichen gesetzlich festgelegten Leistungsumfang, sondern von der 
nach bestimmten Pauschalregeln ermittelten individuellen Leistungsfähigkeit 
des versicherten Mitglieds abhängt. Die Beiträge werden regelmäßig als 
Prozentsatz des Einkommens bemessen.
Weiterhin wird das Versicherungsentgelt im Umlageverfahren erhoben. Dies 
bedeutet, dass alle Aufwendungen im Kalenderjahr durch die in diesem Jahr 
"&+$"%"+!"+��"&1/ê$"�$"!" (1�4"/!"+ǽ��2ŧ"/�"&+"/�$"0"17)& %"+��Ų ()�$"�
4"/!"+�("&+"�4"&1"/"+��Ų (01"))2+$"+�$"�&)!"1ǽ
Unter bestimmten Voraussetzungen sind Ehegatten und Kinder beitragsfrei 
mitversichert.

2.  Prinzipien der privaten Krankenversicherung

�+�!"/�-/&3�1"+��/�+("+3"/0& %"/2+$�&01�#Ų/�'"!"�3"/0& %"/1"��"/0,+�"&+�
eigener Beitrag zu zahlen. Die Höhe des Beitrages richtet sich nach dem Alter 
und nach dem Gesundheitszustand der versicherten Person bei Vertragsab-
schluss sowie nach dem abgeschlossenen Tarif. Es werden nach versicherungs-
mathematischen Grundsätzen berechnete risikogerechte Beiträge erhoben.
�&"��)1"/0�"!&+$1"�%ņ%"/"��+�+0-/2 %+�%*"�3,+�
"02+!%"&10)"&012+$"+�
wird durch eine Alterungsrückstellung berücksichtigt. Bei der Kalkulation 
wird unterstellt, dass sich die Kosten im Gesundheitswesen nicht erhöhen 
und die Beiträge nicht allein wegen des Älterwerdens des Versicherten 
01"&$"+ǽ��&"0"0���)(2)�1&,+03"/#�%/"+��"7"& %+"1�*�+��)0��+4�/10 %�ƞ0-
!" (2+$03"/#�%/"+�,!"/���-&1�)!" (2+$03"/#�%/"+ǽ
�&+��" %0")�!"0�-/&3�1"+��/�+("+3"/0& %"/2+$02+1"/+"%*"+0�&01�&+�!"/��"$")�
zum Ablauf des Versicherungsjahres möglich. Dabei ist zu beachten, dass für  
die Krankenversicherer – mit Ausnahme der Versicherung im Basistarif – keine 
�++�%*"3"/-Ɲ& %12+$��"01"%1Ǿ�!"/�+"2"��"/0& %"/"/�4&"!"/2*�"&+"�
"02+!-
%"&10-/Ų#2+$�!2/ %#Ų%/1�2+!�!&"��"&1/ê$"�72*�!�++�"//"& %1"+��)1"/�"/%,�"+�
werden. Ein Teil der kalkulierten Alterungsrückstellung kann an den neuen 
Versicherer übertragen werden.¹ Der übrige Teil kann bei Abschluss eines 
Zusatztarifes auf dessen Prämie angerechnet werden; andernfalls verbleibt 
"/��"&*��&0%"/&$"+��"/0& %"/1"+(,))"(1&3ǽ��&+"��Ų (("%/�&+�!&"�$"0"17)& %"�
�/�+("+3"/0& %"/2+$�&01�&+�!"/��"$")Ǿ�&+0�"0,+!"/"�&*��)1"/Ǿ��20$"0 %),00"+ǽ


